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Nach der Sanierung des Gebäudekom-
plexes in der Geschwister-Scholl-Str. 14 
in Neubrandenburg haben sich für 
Schüler(innen) und Lehrer(innen) der 
Integrierten Gesamtschule die Lern-
und Arbeitsbedingungen unter Berück-
sichtigung des Ganztagsschulbetriebes 
erheblich verbessert.

Neben der Sanierung der Gebäude 
unter energetischen Aspekten wurden 
überflüssige Gebäude abgerissen,  
der Schulhof mit Aktionsbereichen  
für die körperliche Bewegung gestal- 
tet sowie die vorhandenen Sportan- 
lagen saniert.

Sanierter Schulkomplex Neubrandenburg 



freien außerordentlichen Tilgungen 
Gebrauch gemacht, so dass 6,41 Mio. 
Euro zusätzlich an Tilgungen zurück-
flossen. Die Zinszahlungen der Kunden 
beliefen sich auf 15,29 Mio. Euro.

Zinssenkung für bestehende 
Darlehen ab 01.01.2010

In Anbetracht günstiger Kapitalmarkt-
bedingungen für die Refinanzierung  
des Kommunalen Aufbaufonds hat das 
Innenministerium Mecklenburg-Vor-
pommern entschieden, diese Vorteile  
an die Zuwendungsempfänger weiter-
zugeben. 
Ab 01.01.2010 wurde für 224 Darlehen 
der Zinssatz auf 2,40 % p. a. bzw. für 
215 Darlehen auf 2,50 % p. a. bis zum 
Ende der noch bestehenden Laufzeit  
gesenkt. 
Bei 268 Darlehen, die ab 2004 ausge-
reicht wurden, ist für die erste zehnjäh-
rige Zinsbindungsperiode der Zinssatz 
auf 2,50 % p. a. gesenkt worden. Für  
die zweite Zinsbindungsperiode konnte 
bereits ein maximaler Zinssatz von 
4,00 % p. a. (vorher 4,50 % p. a.) ver- 
einbart werden, so dass neben der Zins-
satzsenkung auch für Planungssicher-
heit der Darlehensnehmer gesorgt ist. 
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WIrtschaftsförderung



4. Wirtschaftsförderung 

4.1 Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen  
Wirtschaftsstruktur“ (GRW)

Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse- 
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
(GRW) stellt das wichtigste und finanz- 
stärkste Instrument der Wirtschaftsför- 
derung in der Bundesrepublik Deutsch- 
land und damit auch in Mecklenburg-
Vorpommern dar. Im gesamten Land 
können auf höchstem europäischem 
Niveau Zuschüsse für Investitionsvor-
haben von Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft sowie für kommunale 
wirtschaftsnahe Infrastrukturvorhaben 
gewährt werden. In erster Linie soll 
mit der Förderung die Wirtschaftskraft 
der Region gestärkt werden, indem die 
Wettbewerbs- und Anpassungsfähig-
keit der Unternehmen verbessert, neue 
Arbeitsplätze geschaffen bzw. vorhan-
dene Arbeitsplätze gesichert und das 
Gesamteinkommen in der Region er-
heblich gesteigert werden.
Die Mittel der Gemeinschaftsaufgabe 
werden je zur Hälfte vom Bund und 
vom Land zur Verfügung gestellt. 
Darüber hinaus werden in Mecklen-
burg-Vorpommern auch Mittel des 
Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) für dieses Instrument 
verwendet. Im Rahmen des „Entwick-
lungsprogramms für den ländlichen 
Raum Mecklenburg-Vorpommern  
2007 bis 2013“ (EPLR M-V) werden die 
Mittel der GRW durch Mittel aus dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raumes 
(ELER) aufgestockt.
Das „Regionale Förderprogramm Meck-
lenburg-Vorpommern 2008“, mit dem 
Entwicklungsziele und Schwerpunkte 
der Förderung modifiziert wurden, gilt 
weiterhin, wurde aber in 2010 nochmals 
aktuellen Entwicklungen angepasst.
Mit Blick auf die sachliche Konzentration 
der Förderung wird der Schwerpunkt 
auf Investitionsvorhaben des verarbei- 
tenden Gewerbes und Handwerks sowie 
ausgewählter Dienstleistungsunterneh- 
men gelegt. Lohnkostenbezogene Zu-
schüsse werden grundsätzlich nur noch 
bei besonders förderwürdigen Vorhaben 
für höher qualifizierte Arbeitsplätze 
(Bruttoarbeitslohn mind. 25.000 Euro  
p. a.) und außerdem bei Call- und Ser-
vice-Centern nur noch mit gekürztem 
Fördersatz gewährt.
Im Bereich des Fremdenverkehrs besteht 
die Zielstellung, vorrangig Maßnahmen 
zur qualitativen Verbesserung des tou-
ristischen Angebotes zu fördern. Dazu 
gehören insbesondere Vorhaben, die  
zur Saisonverlängerung, zur Ergänzung 
bereits vorhandener touristischer Pro- 
dukte und Angebote oder zur Gewinnung 
neuer Gästegruppen beitragen und die 
Profilierung des Tourismuslandes Meck-
lenburg-Vorpommern in den Bereichen 
Aktiv-, Vital- und Erlebnisurlaub unter-
stützen. 
Eine weitere Modifizierung des „Regio-
nalen Förderprogramms 2008“ erfolgte 
mit der Initiative des Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Meck-
lenburg-Vorpommern „Aus der Krise 
in den Aufschwung! Unterstützung für 
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Schiffspropeller treiben gewaltige  
Handels- und Kreuzfahrtschiffe über 
die Ozeane. Mit der Kraft von bis zu 
120.000 Pferdestärken und der Präzi-
sion eines Uhrwerks lassen sie die 
Kontinente näher zusammenrücken.

Die größten Schiffsschrauben der Welt 
haben ihre Wiege im Norden von 
Deutschland. Seit mehr als 60 Jahren 
werden in Waren an der Müritz Pro-
peller für die Schifffahrt gebaut. Ihr 
Werden erfordert Fingerspitzengefühl 
und Geduld. Ihre Lebensaufgabe ist es, 
die Energie des Motors in Vortriebskraft 
zu verwandeln. Dazu muss sich der 
Koloss auf das Engste mit der Schiffs-
welle vereinen. In absolut exakter 
Verbindung und in perfekter Harmonie 
verrichtet das Paar verborgen unter der 
Wasseroberfläche seinen Dienst.
Dabei ist jeder Propeller ein Unikat, 
kein Propeller gleicht dem anderen. 
Jeder einzelne ist bis ins letzte Detail 
auf das Schiff abgestimmt, das er vor- 

antreiben wird. Deshalb gehen dem 
Guss eines solchen Giganten bis zu 
anderthalb Jahre Entwicklungs- und 
Planungsarbeit voraus. Stets forscht
das  Unternehmen an der Weiterent-
wicklung seiner Präzisionsschrauben 
und an umweltschonenden Antriebs-
konzepten. Dabei kooperieren die
Spezialisten mit Universitäten, Institu-
ten und Werften. 

Gegenwärtige Investitionen umfassen 
den Ausbau der Fertigungskapazitäten 
sowie die gesamte logistische Neuaus- 
richtung der Fertigung zur Rationalisie-
rung des Produktionsprozesses und zur 
Erhöhung der Prozesssicherheit. 

Da Waren als eine der beliebtesten 
Urlaubsadressen Deutschlands gilt, 
entwickelte sich die Mecklenburger 
Metallguss GmbH stets mit Rücksicht 
auf die natürlichen Ressourcen dieser 
einzigartigen Umgebung.

Mecklenburger Metallguss GmbH baut 
den Schiffen Flügel 



das verarbeitende Gewerbe und das 
Handwerk in M-V“. Die Initiative um-
fasst folgende Schwerpunkte:
Paket 1	Unterstützung für das verarbei-

tende Gewerbe
Paket 2	Unterstützung für das Hand- 

werk und von Kleinstunter-
nehmen im ländlichen Raum

Ziel ist insbesondere die Förderung des 
verarbeitenden Gewerbes, damit sich 
dessen Anteil an der Wirtschaftsleistung 
deutlich erhöht. Im gewerblichen Frem-
denverkehr erfolgt die Konzentration 
der Förderung auf touristische Zusatz- 
angebote (Sport, Tagungen, Wellness 
usw.). Die Bettenförderung ist nur mög- 
lich, wenn der Anteil der Zusatzangebote  
30 % übersteigt; seit dem 27. September 
2010 ist eine Bettenförderung grund-
sätzlich ausgeschlossen.
Weiterhin gelten bessere Konditionen 
bei der GRW-Investitionsförderung nach 
Übernahme oder Gründung von Kleinst- 
unternehmen durch Existenzgründer. 
Besondere Unterstützung erfahren Grün- 

dung und Entwicklung von Kleinstunter- 
nehmen im ländlichen Raum durch die 
teilweise Aufhebung der im „Regionalen 
Förderprogramm 2008“ festgelegten 
Branchenausschlüsse.

Mit Ergänzung vom 23.03.2010 des 
Erlasses zur Übertragung der Aufgaben 
aus der Verwaltungsvereinbarung zwi- 
schen dem Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus und dem Ministe-
rium für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz zur Bewirtschaftung 
von ELER-Mitteln vom 06.08.2007 wur- 
de dem LFI die Bearbeitung von LEADER-
Verfahren übertragen. 

Bewilligungen im Jahr 2010

Im Jahr 2010 war, trotz der Auswirkun- 
gen der Finanz- und Wirtschaftskrise, ein 
kontinuierliches Investitionsgeschehen 
zu verzeichnen.
Der Bedarf von Seiten der Unternehmen 
und Kommunen an Fördermitteln aus 
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	P rojekte	 Zuschüsse	I nvestitionen

	 (in Mio. Euro)	 (in Mio. Euro)	 (in Mio. Euro)
	

	 2009	 2010	 2009	 2010	 2009	 2010

Gewerbliche Wirtschaft	 262,0	 187,0	 147,9	 108,0	 797,3	 600,0

Gewerbliche Wirtschaft

Kleinstunternehmen im ländlichen Raum (ELER)	 50,0	 26,0	 5,8	 3,9	 19,2	 12,3

Infrastruktur	 39,0	 34,0	 46,2	 69,8	 70,9	 90,3

Infrastruktur im länglichen Raum (ELER)	 31,0	 18,0	 10,8	 11,0	 16,1	 13,8

Kleinräumige Infrastruktur außerhalb GRW	 6,0	 5,0	 6,3	 2,2	 7,7	 2,8

Kleinräumige Infrastruktur außerhalb GRW (ELER)	 3,0	 3,0	 0,6	 3,2	 0,8	 3,8
	

Gesamt	 391,0	 273,0	 217,6	 198,1	 912,0	 723,0

Im Jahr 2010 bewilligte GA-Vorhaben im Vergleich zu 2009

GEMEINSCHAFTSAUFGABE



der GRW ist weiterhin hoch. Der zur 
Verfügung stehende GRW-Bewilligungs-
rahmen wurde vollständig für die  
Förderung in Anspruch genommen.
Im Jahr 2010 belief sich die Höhe der 
Investitionszuschüsse für Neubewilli-
gungen auf 192,7 Mio. Euro. Hiervon 
entfielen ca. 112,0 Mio. Euro auf Vorha- 
ben von Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, wodurch Investitionen in 
Höhe von insgesamt 617,7 Mio. Euro 
unterstützt werden konnten. Dies bedeu- 
tet, dass etwa zwei Drittel des Gesamt-
volumens bei Neubewilligungen auf 
Vorhaben der gewerblichen Wirtschaft 
entfielen, während die Infrastruktur-
projekte ca. ein Drittel ausmachten.

Gewerbliche Wirtschaft

Investitionsvorhaben von Unternehmen 
können vorrangig mit Mitteln der Ge-
meinschaftsaufgabe gefördert werden, 
wenn dem Antrag stellenden Betrieb ein 
überregionaler Absatz unterstellt wird 

bzw. dieser nachgewiesen werden kann 
und die Schaffung bzw. Sicherung von 
Dauerarbeitsplätzen in dem jeweiligen 
Unternehmen erfolgt. Die 213 im Jahr 
2010 bewilligten Vorhaben stellen zu 
rund 70 % Erweiterungen bestehender 
und zu rund 30 % Errichtungen neuer 
Betriebsstätten dar.
Gefördert werden Investitionen in neue 
Wirtschaftsgüter des Sachanlagever-
mögens, alternativ bei besonderer 
Förderwürdigkeit in Einzelfällen auch 
Lohnkosten für neu geschaffene Dauer- 
arbeitsplätze. 
Ein unverändert hohes Investitions-
interesse – trotz der Auswirkungen der 
Finanz- und Wirtschaftskrise – zeigt sich 
in den 421 gestellten Anträgen aus der 
gewerblichen Wirtschaft (gegenüber 
468 in 2009).
Der Schwerpunkt der GRW-Förderung 
lag auf Projekten von kleinen Unterneh- 
men mit weniger als 50 Arbeitsplätzen. 
Gleichwohl wurden auch Vorhaben von 
mittleren und großen Unternehmen 
unterstützt. Jedoch ist die Investitions-
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Betriebsgrößenklasse	P rojekte	 Zuschüsse	I nvestitionen	G eförderte

	 (Anzahl)	 (in Mio. Euro)	 (in Mio. Euro)	 Arbeitsplätze

				    (Anzahl)
	

	 2009	 2010	 2009	 2010	 2009	 2010	 2009	 2010

unter 10 Arbeitsplätze	 137	 85	 15,8	 8,7	 57,3	 29,3	 344	 187

- davon mit ELER-Mitteln	 50	 23	 5,8	 2,3	 19,2	 7,9	 125	 40

10 bis 49 Arbeitsplätze	 116	 92	 55,6	 31,0	 221,3	 125,5	 917	 617

- davon mit ELER-Mitteln		  3		  1,6		  4,4		  24

50 bis 99 Arbeitsplätze	 28	 17	 20,9	 31,7	 124,5	 141,9	 465	 509

Ab 100 Arbeitsplätze	 31	 19	 61,4	 40,6	 413,4	 316,0	 1.830	 1351

Gesamt	 312	 213	 153,7	 112,0	 816,5	 612,7	 3.556	 2.664

GA-geförderte Unternehmen nach Betriebsgrößenklassen



struktur im Lande überwiegend von klei- 
nen und mittleren Unternehmen geprägt. 
Die Anzahl der geförderten Betriebe mit 
mehr als 100 Beschäftigten ist zwar rela- 
tiv gering, ihr Beitrag zu den geförder-
ten Arbeitsplätzen (rund. 50 %) jedoch 
erheblich.

Tourismusgewerbe

Die Gegenüberstellung der Förderung 
im Tourismusgewerbe der Jahre 2007 
bis 2010 zeigt, dass die Bettenförderung 
im Verhältnis zu den Durchschnitts- 
werten der Vorjahre rückläufig ist und 
somit die diesbezüglichen Regelungen 36

	 2010	 2010	 2009	 2009	 2008	 2008	 2007	 2007
	 Anzahl	 Zuschüsse	 (Anzahl)	 Zuschüsse	 Anzahl	 Zuschüsse	 (Anzahl)	 Zuschüsse
		  (in Mio. EUR)		  (in Mio. EUR)		  (in Mio. EUR)		  (in Mio. EUR)

Hotelförderung	 32	 27,7	 51	 51,2	 32	 12,6	 74	 51,4

Touristische

Dienstleistungen	 15	 1,9	 25	 15,9	 39	 12,0	 56	 10,5

Gesamt	 47	 29,6	 76	 67,1	 71	 24,6	 130	 61,9

Bewilligungen gewerblicher Fremdenverkehr

Wirtschaftsbereich	P rojekte	 Zuschüsse	I nvestitionen

 	 (Anzahl)	 (in Mio. EUR)	 (in Mio. EUR)

Handel	 3	 2,3	 9,0

Fremdenverkehr	 46	 29,6	 118,6

Dienstleistungen	 44	 18,1	 83,5

Verarbeitendes Gewerbe	 120	 62,0	 401,6

davon:			 

-	 Ernährungsgewerbe	 20	 9,3	 56,1

-	 Textil- u. Bekleidungsgewerbe	 3	 1,9	 6,0

-	 Holzgewerbe	 17	 1,0	 4,4

-	 Papier-, Verlags- u. Druckgewerbe	 3	 0,6	 2,6

-	 Chemische Industrie	 4	 1,5	 14,4

-	 Gummi- u. Kunststoffwaren	 6	 1,1	 6,5

-	 Baustoffe, Glas und Keramik	 3	 0,1	 0 ,5

-	 Metallerzeugung und Bearbeitung	 29	 4,1	 19,3

-	 Maschinenbau	 10	 24,4	 200,2

-	 Elektrotechnik, Elektronik, Optik	 11	 4,2	 23,9

-	 Fahrzeug- und Schiffbau	 6	 9,1	 44,1

-	 Sonstiges	 8	 4,7	 23,6

Gesamt	 213	 112,0	 612,7

Verarbeitendes Gewerbe

GEMEINSCHAFTSAUFGABE



des Regionalen Förderprogramms zum 
grundsätzlichen Ausschluss der Betten-
förderung wirksam werden.
Der große Mitteleinsatz für touristische 
Dienstleistungsvorhaben in 2009 ist 
nicht repräsentativ und beruht auf der 
Förderung mehrerer Großvorhaben,  
u. a. der Erweiterung der Golfanlage der 
WINSTONgolf GmbH in Vorbeck und dem 
Erdbeerhof von Karls Tourismus GmbH.
Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil 
der Fördermittel für das verarbeitende 
Gewerbe von rund 43% auf rund 56% 
gestiegen.

Sicherungssystem für ausgewählte 
Förderfälle (SiaF) 

Das vom Wirtschaftsministerium zu-
sammen mit dem Landesförderinstitut 
entwickelte Konzept für die Verbesserung 
der Beurteilung größerer und bedeut-
samer Investitionsvorhaben wurde in 
2010 konsequent umgesetzt, um die 
Wirkung der Förderung zu optimieren 
und einen Fehleinsatz von Fördermitteln 
möglichst zu vermeiden. 
Dieses Sicherungssystem für ausgewählte 
Förderfälle (SiaF) beinhaltet eine Tiefen-
prüfung von Vorhaben durch das LFI 
und eine abschließende Entscheidung 
über die Förderwürdigkeit durch den 
Förderrat des Wirtschaftsministeriums 
auf der Grundlage des Tiefenprüfungs-
berichtes. 
Grundsätzlich gilt das SiaF-Konzept für 
Vorhaben

-	 der gewerblichen Wirtschaft mit 
Investitionen oberhalb von 20 Mio. 

Euro oder einem GA-Zuschuss von 
mehr als 5 Mio. Euro und

-	 von wirtschaftsnahen Infrastruktur-
maßnahmen mit Investitionen von 
mehr als 10 Mio. Euro.

Der Förderrat kann auch Einzelfälle zur 
Tiefenprüfung bestimmen.

Die Tiefenprüfung besteht aus einer 
umfassenden Bewertung von

-	 volkswirtschaftlichen Umständen 
und Auswirkungen, insbesondere 
einer Marktanalyse,

-	 bank- und betriebswirtschaftlich 
bedeutsamen Parametern, insbe-
sondere zu der Kapitaldienstfähig- 
keit des Unternehmens sowie

-	 juristischen Einzelfragen zu Gesell-
schaftsstruktur und Besonderheiten, 
insbesondere zu Aspekten des 
Europäischen Beihilferechts. 

Ergebnisse der SiaF-Prüfung

Im Jahr 2010 wurden 13 Investitions-
vorhaben der gewerblichen Wirtschaft 
und ein Vorhaben wirtschaftsnaher 
Infrastruktur bearbeitet (Vorjahr: 10  
gewerbliche Wirtschaft). Diese Förder- 
fälle repräsentierten Investitionen von 
ca. 506 Mio. Euro und begehrte GA-Zu- 
schüsse von rund 109 Mio. Euro sowie – 
aus im LFI bearbeiteten Darlehenspro-
grammen – Kredite in Höhe von etwa 
19 Mio. Euro.
Fünf Fälle (Vorjahr: 7 Fälle) konnten mit 
einem positiven Votum abgeschlossen 
werden; in einem weiteren Fall wurden 
die Prüfungsarbeiten mit positivem 
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Ergebnis abgeschlossen, sodass Anfang 
2011 die formale Freigabe erfolgen kann. 
Damit wurde ein Investitionsvolumen 
von ca. 318,4 Mio. Euro für die Förde- 
rung befürwortet. Die damit verbundenen 
Zuschüsse belaufen sich auf 57,7 Mio. 
Euro, die flankierenden Landesdarlehen 
weisen 7,1 Mio. Euro auf. Die Vorhaben 
dienen der Sicherung von 1.125 Dauer-
arbeitsplätzen sowie der Schaffung von 
838 neuen Dauerarbeitsplätzen.

Antragsbearbeitung nach 
Programmen außerhalb der GRW

Bestandteil der Initiative des Ministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit und Touris- 
mus vom 26.08.2010 „Aus der Krise in 
den Aufschwung! Unterstützung für das 
verarbeitende Gewerbe und das Hand- 
werk in Mecklenburg-Vorpommern“ ist 
die Richtlinie zur Förderung von Unter-
nehmensgründungen und -entwicklun- 
gen von Kleinstunternehmen im länd- 
lichen Raum aufgrund der Ziele des 
EPLR M-V für Vorhaben außerhalb des 
Anwendungsbereiches der Gemeinschafts- 
aufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GRW).
Antragstellungen sind seit dem 01.10. 
2010 möglich. Die Mittelausstattung bis 
2013 beträgt 4 Mio. Euro. Vorbereitun- 
gen zur Bewilligung nach Genehmigung 
der Richtlinie wurden getroffen.

4.2 Darlehensprogramme  
des Landes

Die Förderung der Existenzgründer und 
der mittelständischen Unternehmen 
mittels Förderdarlehen erwies sich auch 
im Jahr 2010 als erfolgreiches Instru-
ment. Förderdarlehen sind insbesondere 
unter dem wirtschaftlichen Aspekt be-
grenzt zur Verfügung stehender Mittel 
eine sinnvolle Alternative zu anderen 
Beihilfeformen, wie z.B. Zuschüssen.
Bewährt haben sich nach wie vor die 
bereits in den Vorjahren installierten 
Darlehensprogramme des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern im Bereich der 
Wirtschaftsförderung. 

GA-Zwischenfinanzierung

Mit dem Programm „GA-Zwischenfinan- 
zierung“ werden bewilligte Zuschüsse 
der Gemeinschaftsaufgabe (GA) über 
ein Darlehen zwischenfinanziert. Damit 
reagiert das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus auf die knapper 
werdenden Mittel zur Förderung der 
Wirtschaft. Liquiditätsengpässe bei einer 
schnellen Investitionsdurchführung 
werden vermieden. Neben der Förderung 
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 
können auch Vorhaben im kommuna-
len bzw. öffentlichen Bereich gefördert 
werden. Die Refinanzierung der vom 
LFI ausgereichten Darlehen erfolgt aus 
Mitteln der KfW. 

38

DARLEHENSPROGRAMME



39

Frau Kirsten Mesewinkel-Nowack füllt 
seit September 2008 mit ihrem Angebot 
von frisch zubereiteten, ausgewogenen 
und ökologisch-orientierten Essen eine 
Lücke innerhalb der gastronomischen 
Landschaft in Güstrow.  

Im biozertifizierten Bistro kann der 
Gast qualitativ hochwertiges Essen in 
angenehmer Atmosphäre genießen. 
Alle Gerichte werden vor Ort aus Roh- 
stoffen aus ökologischem und möglichst 
regionalem Anbau frisch zubereitet; 
auf Zusatzstoffe wird konsequent ver-
zichtet. Neben den Mittagsgerichten 
runden leckere Vollkorn-Backwaren, 
hausgemachte Brotaufstriche sowie 
ein wechselndes Gebäck-, Kuchen- 
und Tortensortiment das Angebot des 
Bistros Verdura ab.

Seit Januar 2009 bzw. seit Juni 2010 
bekocht das Bistro Verdura zwei Kinder- 
gärten. Ihre künftige Herausforderung 
sieht Frau Mesewinkel-Nowack in der 
Erweiterung der regelmäßigen gesunden 
Essensbelieferung von Kindergärten, 
Schulen und Büros. Um die geplante 
außer Haus Versorgung künftig zu 
gewährleisten, waren Investitionen in 
neue Küchengeräte und Umbauarbeiten 
innerhalb der Küche notwendig. Für
die erforderlichen Investitionen wurde 
ein Darlehen aus dem Kleindarlehens-
programm gewährt. 

Bistro Verdura



Darlehensprogramm für 
Existenzgründungen und KMU

Das Kleindarlehensprogramm für KMU 
hilft Existenzgründern, kleinen und 
mittelständischen Unternehmen und 
Freiberuflern bei der Beschaffung von 
Fremdkapital, um anstehende Investi- 
tionen zu realisieren und erforderliche 
Liquidität bereitzustellen. Die Finanzie-
rungsbereitschaft der Geschäftsbanken 
war nicht zuletzt aufgrund der Wirt-
schafts- und Finanzkrise auch in 2010 
noch zurückhaltend. Die Nachfrage nach 
Darlehensmitteln aus diesem Programm 
ist insbesondere im Bereich der Stärkung 
der Liquidität in den Unternehmen nach 
wie vor ungebrochen hoch. 
Mit dem Programm können Darlehen 
für Investitionen und/oder Betriebsmittel 
zwischen 20.000 Euro und 200.000 Euro 
ausgereicht werden. Die Richtlinie wur- 
de zum 1. Juni 2009 befristet bis zum 
31.12.2010 auf Grund der Bundes- 
regelung Kleinbeihilfen geändert. Bei 
Erfüllung bestimmter Voraussetzungen 
konnte der Darlehensbetrag bis auf 
höchstens 500.000 Euro angehoben 
werden. Der Zinssatz wird individuell 
anhand der Bonität und der Sicherhei-
tenlage des Unternehmens ermittelt. 
Zur Stärkung der Wirtschaftskraft kann 
eine Zinsverbilligung von bis zu 4 Pro-
zentpunkten erfolgen.
In den Darlehensfonds fließen Mittel 
aus dem Europäischen Fonds für Regio-
nale Entwicklung (EFRE), Landesmittel 
und Refinanzierungsmittel der KfW ein.

Mikrodarlehen

Das Mikrodarlehensprogramm des 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus wird aus Mitteln des Landes 
und des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
gespeist. Der Darlehensfonds finanziert 
Existenzgründungen bis zu einer Höhe 
von 10.000 Euro. Durch die Änderung 
der Richtlinie vom 27. Januar 2009 
können bei der Schaffung eines zusätz- 
lichen Dauerarbeits- oder Ausbildungs-
platzes bzw. durch die Mitfinanzierung 
einer Hausbank Existenzgründungen 
oder Unternehmenserweiterungen in 
den ersten 36 Monaten mit einem Dar-
lehen von bis zu 20.000 Euro begleitet 
werden.

GA-Ergänzungsfinanzierung

Mit der anteiligen Finanzierung von 
Investitionen durch das „GA-Ergän-
zungsfinanzierungsprogramm“ können 
Vorhaben der gewerblichen Wirtschaft
begleitet werden, die den Kriterien des 
Koordinierungsrahmens der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regio- 
nalen Wirtschaftsstruktur“ entsprechen. 
Die Einschränkungen des Regionalen 
Förderprogramms Mecklenburg-Vorpom- 
mern wirken hier nicht. Somit sind alle 
Wirtschaftsbereiche, die nicht im Koor-
dinierungsrahmen ausgeschlossen sind, 
antragsberechtigt. Förderfähige Ausga- 
ben sind im Wesentlichen die Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten der zum 
Investitionsvorhaben zählenden Wirt- 
schaftsgüter des Sachanlagevermögens. 
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Die Förderung erfolgt subsidiär gegen-
über der Finanzierung durch eine Ge-
schäftsbank. Das Darlehen kann ergän-
zend zu einem und/oder anstelle eines 
Zuschusses gewährt werden. Der Anteil 
der Hausbank muss jedoch mindestens 
51% des nach Abzug von Eigenmitteln 
und GA-Zuschuss verbleibenden Rest- 
betrages der Gesamtfinanzierung be-
tragen.

4.3 Weitere Programme

Förderung von Beratungen 
für KMU in M-V

Aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds konnten für 198 kleine und  
mittlere Unternehmen Zuschüsse für 
Beratungsleistungen zur Beseitigung 
von unternehmerischen Management- 
defiziten, im Zuge von Unternehmens-
nachfolgen oder im Rahmen der 
Einführung von neuen Produkten oder 
Dienstleistungen mit einem Zuschuss- 
volumen von ca. 1,04 Mio. Euro bewil-
ligt werden. 

Teilnahme von Unternehmen an 
Messen und Ausstellungen

Im Programm „Förderung der Teilnahme 
von Unternehmen an Messen und Aus-
stellungen“ wurden im Berichtszeitraum 
314 Zuwendungsbescheide mit einem 
Zuschussvolumen von ca. 650.000 Euro 
ausgereicht. 

Qualifizierung von  
Existenzgründern durch 
Bildungsschecks

Im Land wurden im Jahr 2010 Qualifi-
zierungsleistungen für Existenzgründer 
mit Hilfe von Bildungsschecks gefördert. 
Dabei wurden 1.523 Existenzgründer 
durch Bildungsschecks unterstützt.

Gründerstipendien

Für innovative Unternehmensgrün- 
dungen von Hochschulabsolventen 
konnten Beihilfen zum Lebensunterhalt 
in Form eines Gründerstipendiums in 
Höhe von insgesamt 108.000 Euro be-

Darlehensprogramm	P rojekte	 Volumen

	 (Anzahl)	 (in TEUR)

GA-Zwischenfinanzierung	 2	 300

Mikrodarlehen für Existenzgründer (ESF)	 118	 1.225

Kleindarlehen für Existenzgründer u. KMU 	

(EFRE)	 42	 5.750	

GA-Ergänzungsfinanzierungsprogramm *)	 4	 7.103

Förderergebnisse Darlehensbereich

*) davon 5.000 TEUR gemäß § 38 VwVfG M-V
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willigt werden. Sechs Existenzgründer 
erhalten ein monatliches Stipendium  
in Höhe von 1.000 – 1.300 Euro für  
maximal 18 Monate.

Netzwerke

Mit Mitteln des Europäischen Sozial- 
fonds werden durch dieses Programm 
Managementleistungen zur Verbesserung 
der Zusammenarbeit von Unternehmen, 
die Errichtung von Informationsnetzwer- 
ken sowie der Austausch von Know-how 
mit dem Ziel der Erhöhung der Wettbe- 
werbsfähigkeit von Unternehmen in 
Wachstumsbranchen und zur Initiie-
rung regionaler Wachstumsimpulse  
unterstützt. Im Rahmen der Förderung 
von unternehmensbezogenen und regio- 
nalen Netzwerken wurden vier Netzwer-
ke mit Zuschüssen aus dem ESF in Höhe 
von ca. 0,85 Mio. Euro unterstützt. 
Die Förderergebnisse zur Qualifizierung 
von Existenzgründern, dem Gründer- 
stipendium und den Netzwerken sind  
in der Tabelle zur Struktur- und Arbeits-
marktförderung in Kapitel 7.2. zusam-
mengefasst.

4.4 Tätigkeiten nach Bewilligung

Im Anschluss an die Bewilligung der 
Förderanträge hat das LFI umfangreiche 
weitere, arbeitsintensive Aufgaben zu 
erfüllen.
Bei der Durchführung der geförderten
Vorhaben kommt es häufig zu Änderun- 
gen innerhalb des Investitionsplans, bei 
der Finanzierung oder bei der zeitlichen 
Umsetzung. Die Prüfung der Gründe 
und Auswirkungen können den Erlass 
eines Änderungsbescheids notwendig 
machen.
Nach Abschluss des jeweiligen Vorha- 
bens beginnt die Pflicht des Zuwendungs- 
empfängers, einen detaillierten Verwen- 
dungsnachweis zu erstellen und dem 
LFI vorzulegen. Die Prüfung erstreckt 
sich vor allem auf die Angaben zur Mit- 
telverwendung und auf die Einhaltung 
der Auflagen. Je nach Größe des Vor- 
habens ist die Prüfung des Verwendungs- 
nachweises sehr zeitintensiv und erfor-
dert eine enge Abstimmung zwischen 
dem Kunden und dem Mitarbeiter.
Über den Verwendungsnachweis hinaus 
gibt es in einigen Programmen Melde-
pflichten über einen festgelegten Zeit-
raum, zum Beispiel zu den geförder- 
ten Arbeitsplätzen. Auch hier erfolgt  
ein sorgfältiger Abgleich mit den im  
Zuwendungsbescheid festgehaltenen 
Auflagen. 
Im Bereich der Darlehensverwaltung 
gehört zu den weiteren Aufgaben die 
Überwachung der Ratenzahlungen,  
nötigenfalls die Einleitung eines Mahn- 
verfahrens bzw. des Kündigungsver- 
fahrens. 
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4.5 Widerspruchsverfahren und 
Klagen im Bereich Wirtschafts-
förderung

Seit 01.01.2004 nimmt das Landesför-
derinstitut Aufgaben im Bereich der 
Wirtschaftsförderung als hoheitliche 
Aufgaben mit der Befugnis wahr, Ver-
waltungsakte zu erlassen und öffent-
lich-rechtliche Verträge zu schließen.
Zuvor wurden im Wege der Geschäfts-
besorgung Bescheide für die Ministerien 
erstellt, die in deren Hause unterzeichnet 
wurden. Damit stand den Antragstellern 
als Rechtsweg gegen belastende Verwal- 
tungsakte nur die sofortige Klageerhe-
bung vor den Verwaltungsgerichten zu. 
Mit der Übertragung hoheitlicher Be- 
fugnisse auf das LFI wurde den Antrag-
stellern die Möglichkeit eröffnet, vor 
Klagerhebung die Überprüfung der 
Förderentscheidung im Rahmen eines 
Widerspruchsverfahrens im LFI zu ver-
anlassen.

Im Jahre 2010 wurden im Bereich Wirt- 
schaftsförderung GA/Landesprogramme 
und Darlehen 30 Widerspruchsverfah-
ren durchgeführt. Hiervon entfielen 10 
auf die GA und 20 auf die sonstigen 
Landesprogramme. In keinem Verfah- 
ren wurde gegen den erlassenen Wider-
spruchsbescheid Klage vor dem zu- 
ständigen Verwaltungsgericht erhoben 
(Vorjahr: drei Klagen). In 3 Verfahren 
finden weiterhin Gespräche zur Erzielung 
einer einvernehmlichen Lösung statt. 
Sieben Fälle konnten ohne Widerspruchs- 
bescheid durch Abhilfe erledigt werden 
bzw. wurden durch Rücknahme des 

Widerspruchs beendet. 20 Verfahren 
wurden mit Erlass eines Widerspruchs-
bescheides erledigt.

Ausbleibende Klagen sowie die Erledi-
gungen durch Abhilfe oder Rücknahme 
belegen die hohe Akzeptanz der ver-
waltungsrechtlichen Entscheidungen 
des LFI sowie den kundenfreundlichen 
Umgang mit Investoren.
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5. Infrastruktur und Standort-
entwicklung

5.1 Wirtschaftsnahe und  
touristische Infrastruktur

Eine unverzichtbare Begleitmaßnahme 
der Wirtschaftsentwicklung ist eine  
moderne Infrastruktur. Investitionen in 
die wirtschaftsnahe und die touristische 
Infrastruktur der Kommunen, Kommu-
nalverbände und Landkreise werden 
mit Zuschüssen von grundsätzlich 60 % 
der förderfähigen Kosten aus der Ge-
meinschaftsaufgabe unterstützt. In 
Ausnahmefällen kann der Fördersatz 
maximal 90 % betragen.
Vorrangig werden Maßnahmen geför- 
dert, die im Zusammenhang mit der
unmittelbaren, zeitnahen Schaffung 
und Sicherung gewerblicher Arbeitsplät-
ze unabdingbar notwendig sind. Die 
Revitalisierung und Erweiterung vor- 
handener Gewerbestandorte hat dabei 
Vorrang vor neuen Erschließungsmaß-
nahmen. 
Bei Investitionsvorhaben der öffentli- 
chen touristischen Infrastruktur wird der 
Schwerpunkt auf die Qualitätsverbesse-
rung und Saisonverlängerung gelegt. 
Förderwürdig sind insbesondere Rad- 
fernwege und die anerkannten Radrund- 
wege mit überregionaler Bedeutung  
als integraler Bestandteil des Radwege- 
konzeptes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, sowie öffentliche Einrich-
tungen, die in Kur- und Erholungsorten 
die Grundbedingung für die Erfüllung 
der Anerkennungskriterien darstellen. 
Investitionen in andere öffentliche Ein- 

richtungen können dann als touristische 
Infrastruktur gefördert werden, wenn sie 
in ein schlüssiges regionales touristisches 
Konzept eingebunden sind

5.2 Bewilligungen im Rahmen  
der GRW

Die Zuschüsse für wirtschaftsnahe und 
touristische Infrastrukturvorhaben la-
gen im Jahr 2010 bei rund 80,8 Mio. 
Euro. Die Mittel setzen sich zusammen 
aus Mitteln der GRW, des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
und des Fonds zur Entwicklung im länd-
lichen Raum (ELER). 
Die Vorhaben dienten im Wesentlichen 
der Herrichtung bzw. Revitalisierung 
von Gewerbeflächen zur Ansiedelung 
von Gewerbeunternehmen und zum 
Bau von Erschließungsstraßen zu den 
Gewerbestandorten und touristischen 
Betriebsstätten.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der 
Förderung von Vorhaben der beruflichen 
Bildung, welche insbesondere unter 
dem Aspekt der Spezialisierung und 
Kooperation von Bildungseinrichtun-
gen für die Aus- und Fortbildung von 
Fachkräften im Lande zu sehen sind. 
Die touristische Infrastruktur richtete 
sich insbesondere an der Verdichtung 
des Hafennetzes für Wassertouristen 
entlang der Ostseeküste sowie am 
Ausbau des Radwege-, insbesondere 
des Fernradwegenetzes aus. Ziel ist, 
dadurch verstärkt Urlauber ins Land 
zu holen. Der Ausbau des Netzes der 
Wasserwanderrastplätze zielt vor allem 
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Antragsteller: Stadt Malchow

Gegenstand des Vorhabens ist die 
grundlegende Erneuerung des öffentli-
chen Anlegers „Bollwerk am Kloster 
Malchow“ für eine Liegeplatzkapazität 
von 4 Fahrgastschiffen. 

Die etwa seit 1949 bestehende Kaian-
lage war früher Güterumschlagsplatz 
und wurde heute bereits als Fahrgast-
schiffsanleger genutzt. Die Nutzung 
für den öffentlichen Personenverkehr 
war jedoch nur noch eingeschränkt 
möglich. Die Länge des Anlegers be-
trägt ca. 100 m.

Wesentliche Maßnahmen waren:
-	 Abbruch/Teilrückbau bestehender 

baulicher Anlagen
-	 Einbringen einer Kai-Stahlspundwand
-	 Ausrüstung mit Dalben, Absperrpol-

lern, Reibepfählen und Leitern
-	 Neuaufbau/Befestigung der land-

seitigen Kaianschlussfläche inkl. 
Beleuchtung

Die Realisierung ist bereits abgeschlos- 
sen. Mit den Maßnahmen wurde  
ein attraktiver Standort geschaffen, 
der dem Bedarf und den heutigen  
Anforderungen gerecht wird. Durch 
Erweiterung der Tourenpläne der 
Schifffahrtsgesellschaften wird es 
möglich sein, künftig mehr Schiffe in 
Malchow anlegen zu lassen und so 
mehr Touristen in die Stadt zu holen. 

Grundlegende Erneuerung Kaianlage 
im Bereich Kloster Malchow



auf Touristen aus dem skandinavischen 
Raum. Darüber hinaus befindet sich ein 
größeres Tourismusvorhaben – die Er- 
richtung des Darwineums im Rostocker 
Zoo – in Vorbereitung, welches den 
großen Mitteleinsatz gegenüber 2009 
erklärt und eine Basiseinrichtung der 
touristischen Infrastruktur darstellt, die 
verstärkt Touristen für den Raum Meck- 
lenburg gewinnen soll.

5.3 Bewilligungen außerhalb  
der Gemeinschaftsaufgabe  
„Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftstruktur“ einschließ-
lich der Sonderprogramme zu 
Konjunkturmaßnahmen

Verbesserung der Hafen- 
infrastruktur

Die Förderung von Maßnahmen zum 
Ausbau der Seehäfen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern unter Einsatz von
GRW-Mitteln, Landesmitteln und Mit- 
teln des EFRE erfolgt nach der „Richtlinie 
zur Förderung von Investitionen zur 
Verbesserung der wirtschaftsnahen In-
frastruktur von Häfen“.
Aus dem Programm „Förderung der 
Seehafeninfrastruktur“ wurden fünf 
Investitionsvorhaben in den Häfen 
Wolgast, Rostock und Vierow mit insge-
samt rund 11,2 Mio. Euro bezuschusst.
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Maßnahme	A nzahl	 Zuschüsse	I nvestitionen

		  (in Mio. EUR)	 (in Mio. EUR)

	 2009	 2010	 2009	 2010	 2009	 2010

Gewerbegebiete	 3	 7	 7,8	 23,3	 17,0	 29,4

Verkehrsverbindungen	 15	 10	 18,2	 8,1	 22,7	 12,1

Ver- und Entsorgung	 3	 3	 7,6	 2,3	 12,0	 3,2

Ausbildungsstätten und Berufsschulen	 3	 4	 1,7	 10,9	 3,2	 15,1

Touristische Infrastruktur 

(nichtländlicher Raum)	 13	 9	 10,8	 25,2	 15,8	 30,5

Touristische Infrastruktur

(ländlicher Raum/Förderung nach EPLR)	 31	 18	 10,8	 11,0	 16,1	 13,7

Planungs- und Beratungsleistungen,

Regionale Entwicklungskonzepte	 2	 1	 0,1	 0,0	 0,2	 0,0
 

Gesamt	 70	 52	 57,0	 80,8	 87,0	 104,0

Förderung der Infrastruktur in den Jahren 2009 und 2010: Aufteilung nach Schwerpunkten

INFRASTRUKTUR UND
STANDORTENTWICKLUNG



Förderung von wirtschaftsnahen 
Infrastrukturmaßnahmen außer-
halb der GRW

Gefördert werden insbesondere:
•	Investitionen in Tier- und Zoologi- 

sche Gärten, die zu einer Verbesse-
rung der touristischen Attraktivität 
führen

•	Konversionsmaßnahmen auf  
ehemals militärisch genutzten 
Liegenschaften sowie Revitalisie-
rungsmaßnahmen von Altge-
werbe- und Altindustrieflächen 
oder -standorten zur Vorbereitung 
und Verbesserung von wirtschafts-
naher Infrastruktur

•	Aufstellen von nichtamtlichen 
Hinweiszeichen auf Einrichtungen 
mit besonderem Verkehrsbedürfnis 
außerhalb des Erschließungsberei-
ches von Bundesfernstraßen

•	Investitionen in touristisch bedeut- 
same Radwege, sofern keine  
anderweitigen Förder- oder Finan-
zierungsmöglichkeiten bestehen.

Eingesetzt werden Landesmittel sowie 
Mittel des EFRE bzw. des ELER; gefördert 
wurden im Berichtszeitraum acht Vor-
haben mit Zuschüssen von insgesamt 
5,4 Mio. Euro.
 

5.3.1	 LEADER-Aktivitäten

Die LEADER Maßnahmen stellen beson-
dere Projekte zur Entwicklung des länd-
lichen Raumes dar, die von Lokalen 
Aktionsgruppen (LAG) ausgewählt und 
betreut werden. Gefördert wurden fünf 

touristische Infrastrukturmaßnahmen 
(Radwege) und ein gewerbliches Vor-
haben eines Kleinstunternehmens 
(„Gesundheitshaus“).

5.3.2	 Umsetzung der Konjunktur-
pakete

Weiterhin wurde besonders intensiv an 
der Umsetzung der Konjunkturpakete I 
und II des Bundes gearbeitet. Diese um- 
fassen die Förderung von Maßnahmen 
der touristischen Infrastruktur im Rah- 
men des Zukunftsinvestitionsprogramms 
Mecklenburg-Vorpommern, die Gewäh-
rung von Kofinanzierungshilfen im 
Rahmen des „Kommunalen Investitions- 
fonds“ und das Sonderprogramm GRW.
Besondere Anstrengungen sind für den 
erfolgreichen Abschluss der Umsetzung 
der Konjunkturpakete I und II des Bun- 
des bis zum 31.12.2011 erforderlich. 
Hierzu gehören Förderungen von ausge- 
wählten Maßnahmen der touristischen 
Infrastruktur im Rahmen des Zukunfts-
investitionsprogramms Mecklenburg-
Vorpommern durch die Gewährung von 
Kofinanzierungshilfen im Rahmen des 
„Kommunalen Investitionsfonds“ und 
aus dem Sonderprogramm der GRW.
Die Auswahl der zu fördernden Vorhaben 
erfolgt durch den Vergaberat „Kommu- 
nale Kofinanzierungshilfe“ im Innenmi- 
nisterium Mecklenburg-Vorpommern.
Aus dem Kommunalen Investitionsfonds 
Wirtschaftsförderung wurden für 14 
Vorhaben Zuschüsse von insgesamt  
3,3 Mio. Euro bewilligt.
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6. Agrar-, Forst- und 
Fischereiförderung

Die vom Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz dem LFI 
übertragenen Förderprogramme aus 
dem Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum wurden fortgesetzt. 
Insbesondere Förderprogramme wie die 
„Marktstrukturverbesserung“, finanziert 
aus Mitteln des Europäischen Landwirt- 
schaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) 2007 – 2013 
und aus Mitteln der Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (GAK) sowie 
weiterhin das Förderprogramm „Fische- 
rei und Fischwirtschaft“, welches aus 
Mitteln des Europäischen Fischereifonds 
(EFF) und aus Mitteln der Gemeinschafts- 
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (GAK) sowie 
aus Landesmitteln finanziert wird. Da- 
rüber hinaus wurden Landesprogramme 
wie Absatzförderung, Förderung von 
Tierheimen und die Bearbeitung der 
Fischereiabgabe nach dem Fischerei-
gesetz Mecklenburg-Vorpommern im 
LFI bearbeitet. Zudem erlässt das LFI 
Zuweisungen auf der Grundlage eines 
Erlasses für Maßnahmen der Landes-
forstanstalt zur Unterstützung der  
nachhaltigen Entwicklung der Forst- 
wirtschaft und Sicherung der Schutz- 
und Erholungsfunktionen des Waldes. 

6.1 Programm zur Erhöhung der 
Wertschöpfung landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse, Förderung zur 
Marktstrukturverbesserung

Ziel ist, Investitionen von Unternehmen 
zu unterstützen, die landwirtschaftliche 
Erzeugnisse verarbeiten und vermarkten, 
um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhö-
hen. Gefördert werden Investitionen, die 
u. a. der Erfassung, Lagerung, Kühlung, 
Sortierung, sowie der marktgerechten 
Aufbereitung dienen. Auf diese Weise 
erfahren diese Unternehmen zur Siche- 
rung ihres Absatzes oder zur Schaffung 
von Erlösvorteilen eine Anreizwirkung. 
Die Investitionen richten sich auf den 
Neu- und Ausbau von Kapazitäten  
einschließlich technischer Einrichtungen 
oder auf die innerbetriebliche Ratio- 
nalisierung in der Ernährungsgüter-
wirtschaft, Futtermittelherstellung und 
-lagerung.
Für das Antragsjahr 2010 wurden nach 
der Markstrukturverbesserungsrichtlinie 
20 Anträge gestellt. Das LFI hat 13 
Vorhaben in den Sektoren der Ernäh-
rungswirtschaft mit insgesamt nahezu 
14,3 Mio. Euro bewilligt, enthalten sind 
drei Vorhaben, für die Zusicherungen 
gegeben wurden. Die Zusagen dienen
mit 10,0 Mio. Euro Strukturverbesserun-
gen in der Molkereiwirtschaft und mit 
1,16 Mio. Euro in der Fleischverarbei- 
tung. Drei Anträge wurden zurückge- 
zogen. Mit den geförderten Vorhaben 
sollen insgesamt 67,7 Mio. Euro Investi- 
tionen in den verschiedenen Sektoren 
der Verarbeitung und Vermarktung land- 
wirtschaftlicher Erzeugnisse im Land 
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Mecklenburg-Vorpommern realisiert
werden. Die Zuwendung wird aus Mitteln 
des Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER Schwerpunkt 1) und aus 
Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Ver- 
besserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ (GAK) finanziert.  
Die Zuwendung beträgt bis zu 35 % der 
nachgewiesenen förderfähigen Ausga-
ben und erfolgt zu 75 % aus Mitteln des 
ELER Schwerpunkt 1, sowie zu 25 % 
aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes“ (GAK). 
Neben Investitionen sind die Gründung 
und das Tätigwerden von Zusammen-
schlüssen (Organisationskosten) sowie 
die Erarbeitung und Durchführung von 
Vermarktungskonzeptionen förderfähig. 
Insgesamt wurden für mehrjährige Pro-
jekte 191,67 TEUR Zuwendungen aus-
gezahlt. Die Projekte werden ausschließ-
lich mit nationalen Mitteln finanziert.

Zusammenarbeit bei der Entwick-
lung innovativer Produkte, Ver-
fahren und Technologien in der 
Land- und Ernährungswirtschaft

Das Ziel der Förderung richtet sich auf 
die Zusammenarbeit zwischen Unterneh- 
men der Landwirtschaft und der ver- 
arbeitenden Industrie und anderen 
Einrichtungen, wie zum Beispiel For- 
schungseinrichtungen. Die Förderung 
ist unter Berücksichtigung der Schonung 
der natürlichen Ressourcen auf die Stär- 
kung der Wettbewerbsfähigkeit, die Ver- 

besserung wirtschaftlicher Innovations-
kraft in der Landwirtschaft und der 
Ernährungswirtschaft sowie auf die 
Schaffung und Sicherung von Arbeits-
plätzen gerichtet. Im Jahr 2010 wurde 
ein Projektantrag in Höhe von 48,8 TEUR 
bewilligt und anteilig ausgezahlt.

6.2 Zusammenarbeit bei der 
Entwicklung neuer Produkte, 
Verfahren und Technologien in 
der Forstwirtschaft, Maßnahmen 
der Landesforstanstalt und der 
Nationalparkämter sowie der FFH-
Managementplanung im Wald 

Im Bereich von Fördermaßnahmen der 
Forstwirtschaft, insbesondere Vorhaben 
der Landesforstanstalt Mecklenburg-
Vorpommern (LFoA), und für Vorhaben 
der Zusammenarbeit bei der Entwick-
lung neuer Produkte, Verfahren und 
Technologien in der Forstwirtschaft mit 
den Zielen der Erhöhung der Wertschöp- 
fung, der Erschließung von Rationalisie-
rungseffekten und neuer Absatzmärkte 
wurden 321 Vorhaben, darunter 217 
Anträge aus dem Jahr 2010  mit ins-
gesamt 6,62 Mio. Euro bewilligt. Der 
Europäische Landwirtschaftsfonds zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 
beteiligt sich mit bis zu 80 % an den 
Ausgaben in der Forstwirtschaft und ist 
damit wichtigste Finanzierungsquelle 
für die Maßnahmen für Klimaschutz, 
Waldumbau und Erholung in den Wäl-
dern Mecklenburg-Vorpommerns, vor 
allem aber auch für die Erhaltung und 
den Wiederaufbau des Waldpotenzials.
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Im Jahr 2010 wurden insgesamt ca. 
3,5 Mio. Euro ausgezahlt, wobei das 
Landesförderinstitut dafür die Auszah-
lungsvoraussetzungen geprüft hat. Das 
Landesförderinstitut hat zu den geför- 
derten Vorhaben mit eigenem forst- 
fachlichen Personal 256 Inaugenschein-
nahmen und 27 Vor-Ort-Kontrollen 
durchgeführt. Gegenüber 2009 stieg die 
Zahl der bewilligten Projektanträge der 
LFoA um ca. 100.

6.3 Absatzförderung

Im Rahmen der Messeförderung und der 
Unterstützung von Verkaufsförderaktio-
nen wurden im Jahr 2010 durch das LFI 
105 Vorhaben mit insgesamt 566,5 TEUR 
bewilligt. Dies sicherte u. a. die Teilnah- 
me von Unternehmen der Ernährungs-
wirtschaft auf internationalen Messen 
sowie auf Hausmessen, die mit verstärk-
ten Marketingaktivitäten überregional 
auf neue Angebote aus dem Land Meck- 
lenburg-Vorpommern aufmerksam 
machten. Die Mehrzahl der Projekte 
wurde mit dem Agrarmarketingverein 
Mecklenburg-Vorpommern realisiert.

6.4 Fischerei und Fischwirtschaft

Das LFI hat die Bearbeitung der Förder- 
fälle in den Bereichen Verarbeitung und 
Vermarktung von Erzeugnissen der 
Fischerei und der Aquakultur, der Aqua- 
kultur selbst, der Fischereihäfen, so ge- 
nannter Anlandestellen und Fischerei-
schutzhäfen, der Erschließung neuer 
Absatzmöglichkeiten und Ausarbeitung 
von Werbekampagnen sowie der Ent-
wicklung der Fischwirtschaftsgebiete 
fortgesetzt. Das LFI hat an Beratungen 
der Lokalen Aktionsgruppen in den 
Fischwirtschaftgebieten teilgenommen 
und hinsichtlich der fördertechnischen 
Umsetzung einzelner Vorhaben beraten.
Der Europäische Fischereifonds beteiligt 
sich zu 75 % an der Finanzierung der 
Vorhaben, die entweder aus Mitteln der 
 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes“ oder aus nationalen Mitteln (Lan-
desmittel und kommunale Mittel) kofi-
nanziert werden. Die Projekte zählen zu 
den Prioritätsachsen 2 bis 4 des EFF. Der 
EFF kann Investitionen für den Bau, die 
Erweiterung, die Ausrüstung und die 
Modernisierung von Produktions- und

54

	 bewilligte Projekte	 bewilligter Zuschuss

		  (in TEUR)

EU-Code 226

u. a. Waldbrand, Kalamität	 60	 1.280,6

EU-Code 227

u. a. nichtproduktive Investitionen	 148	 2.857,5

EU-Code 3231

FFH-Managementplanung im Wald	 113	 2.481,6

Bewilligte Projekte der Forstwirtschaft

Agrar-, Forst- und 
Fischereiförderung
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Zuwendungsempfänger:
Femeg Produktions- und 
Vertriebsgesellschaft mbH
				  
Der im Jahre 2008 im Gewerbegebiet 
der Stadt Rehna begonnene Neubau 
eines  Tiefkühllagerhauses und ent-
sprechende Produktionsräume wurde 
2010 fertiggestellt. Mit modernsten 
Produktionsanlagen wird die Rohware 
Fisch, die weltweit eingekauft wird, zu 
Tiefkühlfischerzeugnissen, Fischfeinkost 
und Convenience-Produkten veredelt, 
verpackt und vermarktet. 

Internationale Fischtrends und die 
Klassiker der Fischküche in bester  
TK-Frische und Qualität zu produzie- 
ren – das ist die Spezialität von Femeg. 
Im Produktionsbereich werden derzeit 
ca. 40 Vollzeitkräfte aus Rehna und 
Umgebung beschäftigt.

Das Vorhaben wurde mit Mitteln der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstuktur und des Küsten- 
schutzes“ (GAK) und aus Mitteln des 
Europäischen Fischereifonds (EFF) 
gefördert.

Neubau eines Tiefkühllagerhauses und 
Produktionsräume zur Herstellung von 
Tiefkühlfischerzeugnissen 



Hafenanlagen unterstützen, insbeson-
dere im Hinblick auf die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und der Hygie- 
ne sowie auf den besseren Schutz der 
Gesundheit von Mensch oder Tier und 
die Verbesserung der Qualität der Erzeug- 
nisse, sowie der positiven Auswirkungen 
auf die Umwelt. Durch die Förderung 
sollen insbesondere die Be- und Verar-
beitung sowie die Vermarktung fisch-
wirtschaftlicher Erzeugnisse in Bezug auf 
Menge, Qualität und Art des Angebotes 
an die Markterfordernisse angepasst und 
Erlösvorteile erzielt werden. Überwiegend 
werden Beihilfen an Kleinst-, kleine und 
mittlere Unternehmen vergeben. 
Das LFI hat insgesamt 12 Vorhaben mit 
4,3 Mio. Euro Zuwendungen bewilligt, 
darunter im Bereich produktiver Inves- 
titionen in der Verarbeitung und Ver-
marktung von fischwirtschaftlichen Er- 
zeugnissen für 7 Vorhaben 4,15 Mio. Euro. 
Insgesamt wurden zur Förderung der 
Fischerei und Fischwirtschaft 1,44 Mio. 
Euro ausgezahlt, wobei das Landesförder-
institut die Auszahlungsvoraussetzun-
gen geprüft und zu den geförderten 
Investitionen 6 Inaugenscheinnahmen 
und 7 Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt 
hat. Zusätzlich wurde im Jahr 2010 die 
Prüfung der Auszahlungsvoraussetzun-
gen für Maßnahmen von gemeinsamem 
Interesse (Pilotprojekte) in Höhe von 
7,42 Mio. Euro übernommen.

 6.5 Fischereiabgabe

Nach dem Fischereigesetz für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern steht das 
Aufkommen für die Fischereiabgabe 
dem Land zu. Im Benehmen mit einem 
aus Vertretern der beruflichen und 
nichtberuflichen Fischerei gebildeten 
Ausschuss verwendet das Land das Auf-
kommen aus der Fischereiabgabe vor-
rangig zur Förderung der Fischerei und 
zum Schutz und zur Pflege der Gewässer. 
Der Ausschuss hat die eingereichten 
Projekte beraten und dem LFI zur Bewilli- 
gung der Mittel seine Zustimmung er-
teilt. Das LFI hat Mittel für insgesamt 
14 Projekte in der Höhe von 540,1 TEUR 
bewilligt und 447,5 TEUR ausgezahlt. 
Für 10 Vorhaben wurden die Verwen-
dungsnachweise geprüft.

6.6 Tierheime

Im Jahr 2010 hat das LFI nach der 
Richtlinie für die Gewährung von Zu- 
wendungen für die Errichtung und den 
Ausbau sowie für die Komplettierung 
von Tierheimen an den Tierschutzver- 
band und andere Tierschutzorganisa-
tionen Zuwendungen in einer Höhe  
von insgesamt 75,5 TEUR bewilligt und 
ausgezahlt, insgesamt für 6 Vorhaben. 
Damit konnten 94,9 TEUR in Tierheime 
investiert werden, um die Betreuung 
von Fundtieren und herrenlosen Tieren 
entsprechend dem Tierschutzgesetz zu 
gewährleisten.
Im Jahr 2010 werden die vom Landwirt-
schaftsministerium übertragenen Auf- 
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gaben aus den Operationellen Program- 
men EPLR und des EFF sowie die aus den 
Landesprogrammen der Förderperiode 
2007 bis 2013 planmäßig fortgeführt. 
Für die Förderziele nach diesen Program- 
men stehen auch im Jahr 2011 Mittel 
auf hohem Niveau zur Verfügung. 
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7. Förderung von Bildung und 
Qualifizierung

7.1 Förderung der beruflichen 
Erstausbildung 

Betriebliche Verbundausbildung

Die Förderung der betrieblichen Verbund- 
ausbildung wurde im Jahr 2010 plan-
mäßig und mit zum Vorjahr unverän-
derter Richtlinie fortgesetzt. Insgesamt 
konnten im Berichtszeitraum 53 Zuwen- 
dungen an Bildungsträger ausgereicht 
werden und damit die Teilnahme von 
891 Auszubildenden an insgesamt
18.355 überbetrieblichen Ausbildungs-
wochen in Ausbildungsverbünden mit 
mehr als 2,7 Mio. Euro bezuschusst wer-
den. Diese Zuwendungen wurden aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) finanziert.

Ausbildungsplatzprogramme 
Ost und Landesergänzungs- 
programme

An die Industrie- und Handelskammern 
sowie die Handwerkskammern wurden 
im Jahr 2010 für die Umsetzung der der- 
zeitigen Ausbildungsplatzprogramme 
Ost sowie Landesergänzungsprogramme
Zuwendungen in Höhe von insgesamt 
7,8 Mio. Euro ausgezahlt. Finanziert 
wurde dieser Betrag aus Bundes- und 
ESF-Mitteln.

Im Rahmen der überbetrieblichen Lehr- 
lingsunterweisung wurden im Jahr 2010 

Förderungen an insgesamt 18 Bildungs-
träger bzw. Handwerkskammern mit 
einem Zuschussvolumen von 1,2 Mio. 
Euro ausgereicht. Über diese Richtlinie 
konnte die Teilnahme von 10.545 Aus-
zubildenden an 1.588 überbetrieblichen 
Lehrgängen bezuschusst werden. 

7.2 Struktur- und Arbeitsmarkt-
förderung

Förderung der Anpassungsfähig-
keit und Wettbewerbsfähigkeit

Im Bereich der ESF-finanzierten Arbeits- 
marktförderung konnten im Berichts-
zeitraum 33 Projekte aus der Richtlinie 
zur Förderung der Anpassungsfähigkeit 
und Wettbewerbsfähigkeit von Beschäf-
tigten und Unternehmen mit insgesamt 
2,6 Mio. Euro und sieben Projekte mit 
einem Zuschussvolumen von insgesamt 
384 TEUR aus der Richtlinie zur Förde- 
rung der Qualifizierung von Arbeitslosen 
gefördert werden. Zudem wurde im Be-
reich der Förderung des lebenslangen 
Lernens ein Projekt mit insgesamt 260 
TEUR bezuschusst. Für diese Projekte 
sowie für in 2010 fortgesetzte Projekte 
aus dem Bewilligungsjahr 2009 wurden 
insgesamt 3,9 Mio. Euro ausgezahlt.

Förderung der Kompetenzentwick-
lung in Unternehmen

Im Land wurde 2010 die Kompetenz-
entwicklung von Mitarbeitern in be- 
stehenden Unternehmen mit Hilfe von 
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Bildungsschecks gefördert. 604 Unter-
nehmen erhielten eine Unterstützung 
im Rahmen der Kompetenzentwicklung 
der Mitarbeiter. 

Förderung von Strukturentwick-
lungsmaßnahmen

Ein transnationales, 13 landesweite und 
47 regionale Projekte wurden im Jahr 
2010 aus dem Bereich der Förderung 

von Strukturentwicklungsmaßnahmen 
subventioniert. Für diese 61 Projekte 
wurden ESF-Mittel in Höhe von 1,8 Mio. 
Euro bewilligt und damit 84 Arbeitsplätze 
gefördert. Im Rahmen der Förderung 
von Strukturentwicklungsmaßnahmen 
werden Zuwendungen mit dem Ziel ge-
währt, die Erbringung von Struktur ent-
wickelnden Dienstleistungen im Umfeld 
der Unternehmen zu unterstützen und 
damit Struktureffekte in den Regionen 
zu erzielen.

Programm	 Zusagen	 Volumen	 geförderte Teilnehmer

	 (Anzahl) 	 (in TEUR) 	 bzw. Arbeitsplätze

Betriebliche Verbundausbildung	 53	 2.725,1	 891

ÜLU	 18	 1.200,0	 10.545

Förderung von Strukturentwicklungs-

maßnahmen	 61	 1.771,1	 84

Netzwerke	 4	 849,0	 -

Förderung der Anpassungsfähigkeit und

Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftigten

und Unternehmen	 33	 2.581,4	 2.515

Kompetenzentwicklung	 604	 960,0	 3.500

Förderung der Qualifizierung von Arbeitslosen	 7	 383,7	 95

Förderung des lebenslangen Lernens	 1	 259,7	 1.009

Bildungsschecks für Existenzgründer	 1.523	 1.149,0	 1.523

Gründerstipendium	 6	 108,0	 6

Gesamt	 2.310	 11.987,0	 20.168

Aufteilung der Mittel auf die Programme
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8. Sportförderung

Programme und Einzelzuwen- 
dungen

Die mit Erlass des Innenministeriums 
Mecklenburg-Vorpommern vom 17.09. 
2008 dem LFI übertragene Sportförde-
rung umfasst 2010 die Förderung

-	 internationaler Sportkontakte 
-	 von Projekten im Sport 
-	 des Landessportbundes Mecklen-

burg-Vorpommern e.V. 
-	 hauptberuflicher Tätigkeit im Sport
-	 von „Olympia- und Juniorteams“
-	 des Sportstättenbaus (Sportstb RL)
-	 des Olympiastützpunktes Mecklen-

burg-Vorpommern
-	 des Erwerbs von Großsportgeräten
-	 von Projekten im Kinder- und 

Jugendsport.

Bewilligungsergebnisse und 
Auszahlungsvolumina

Im Großbereich der Sportstättenförde-
rung gemäß der Sportstb RL wurden im 
Berichtsjahr insgesamt 71 Maßnahmen 
mit einem Zuschussvolumen von insge- 
samt 4,63 Mio. Euro bewilligt, von de-
nen 53 Förderfälle mit insgesamt rund  
2,52 Mio. Euro auf den Förderbereich I 
(EU-Mittel mit nationaler Kofinanzie-
rung) und 18 Förderfällen mit rd.  
2,11 Mio. Euro auf den Förderbereich II 
entfallen. Die Auszahlungen für den 
Förderbereich I betrugen rund 3,58 Mio. 
Euro; im Förderbereich II betrugen die 
Auszahlungen im Berichtsjahr insgesamt 
rund 3,05 Mio. Euro (einschl. Auszah-
lungen in 2010 für Bewilligungen aus 
den Vorjahren).
Für die übrigen o. g. Programme konn- 
ten in 2010 durch das Landesförderinsti-
tut 91 Bewilligungen mit einem Zu-
schussvolumen von insgesamt rund 
8,08 Mio. Euro ausgesprochen werden. 
Für diese Förderteilbereiche zahlte das 
LFI rund 8,66 Mio. Euro aus (einschließ-
lich Auszahlungen für bereits vor 2010 
bewilligte und erst in 2010 abgerufene 
Fördermittel).

Im Ergebnis wurden 285 Auszahlungs-
vorgänge mit einem Gesamtbetrag in 
Höhe von rund als 15,3 Mio. Euro ge-
prüft, fehlende Unterlagen angefordert, 
Inplausibilitäten geklärt und die Mittel 
an die Zuwendungsempfänger ausge-
reicht. Im Berichtszeitraum wurden rund 
10.300 Geschäftsvorfälle bearbeitet.
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Mit dem 55. Internationalen Springer-
tag in der Hansestadt Rostock, der 
auch gleichzeitig als 16. FINA Diving-
Grand-Prix vom 26.-28. Februar 2010 
ausgetragen wurde, hat der Verein 

Internationaler Springertag e.V. zu- 
sammen mit der Hansestadt Rostock 
und dem DSV nationalen und inter-
nationalen Gästen ein unvergessliches 
Event geboten.

55. Internationaler Springertag in der  
Hansestadt Rostock
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9.	 Weitere Programme

9.1	 Aktionsplan Klimaschutz

Während die Richtlinie zur Förderung 
der Umsetzung des Aktionsplans Klima- 
schutz in den ersten Jahren ihrer Gültig- 
keit vor allem von der Antragstellung 
zur Förderung von Photovoltaikinvesti-
tionen geprägt war, erfolgte mit Erlass 
des Wirtschaftsministeriums vom Juli 
2009 eine Neujustierung der Richtlinie, 
insbesondere mit Blick auf innovative 
und integrative Investitionsansätze zur 
Energieeinsparung und Verbesserung 
der Energieeffizienz. Seitdem wurden 
vor allem Vorhaben beantragt, die auf 
die Wärmeversorgung regionaler Sied-
lungsstrukturen ausgerichtet sind. So ist 
in verstärktem Maße festzustellen, dass 
in den ländlichen Regionen Mecklen-
burg-Vorpommerns eine Reihe von Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen errichtet 
werden, die, unter Nutzung von ebenso 
regional erzeugtem Biogas, in entspre-
chende Nahwärmenetze zur Beheizung 
großer Teile von Wohn- und öffentlichen 
Gebäuden eingebunden sind.
Im abgelaufenen Jahr 2010 konnten im 
Rahmen der Umsetzung des Aktions- 
plans Klimaschutz des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern 50 beantragte 
Projekte mit einer Förderung nach der 
entsprechenden Landesrichtlinie bedacht 
werden. Mit dem bewilligten Zuschuss-
volumen von 4,5 Mio. Euro wurde ein 
Investitionsvolumen von rd. 16,3 Mio. 
Euro realisiert. Somit sind im Bereich 
der Klimaschutzförderung seit Beginn 
der Förderung in 2007 bereits Zuschüsse 

in einer Gesamthöhe von etwa 12,9 Mio. 
Euro an die Zuwendungsempfänger 
ausgereicht worden. In 15 Fällen waren 
begleitend zu den Vorhaben Änderungs-
bescheide zu erstellen. Die Höhe der 
ausgezahlten Mittel in 2010 belief sich 
auf rund 2,1 Mio. Euro.

Die Zahl der abzulehnenden Anträge 
auf Förderung stieg im Jahr 2010 um 
121 Fälle. In der Gesamtlaufzeit der 
Richtlinie wurden demnach bisher 393 
eingereichte Anträge abgelehnt bzw. es 
erfolgte eine Antragsrücknahme durch 
die Antragsteller.

Unter Federführung des Wirtschaftsmi-
nisteriums wurde der Aktionsplan Klima- 
schutz Mecklenburg-Vorpommern 2010, 
als Fortschreibung des bereits seit 1997 
vorhandenen Aktionsplans, erarbeitet. 
Die hierin dargelegte Ausgangslage  
sowie insbesondere die aufgezeigten 
Aktionsfelder bilden den Ansatz für die 
vom LFI nach der Klimaschutzrichtlinie 
mit Fördermitteln zu unterstützenden 
Projekte. Beispielhaft sei hier die Unter- 
stützung von Biomassenutzungsprojek-
ten in den Bioenergieregionen Rügen 
und Mecklenburgische Seenplatte ge-
nannt. Gleichermaßen hervorzuheben 
ist die gemeinsame Unterstützung der 
Klimaschutzförderung und der INTER-
REG IV A-Förderung für den Ausbau der 
klimaneutralen, grenzüberschreitenden 
Europapromenade zwischen Swinoujscie 
und Heringsdorf auf der Insel Usedom, 
unter anderem durch die Installation 
innovativer, nachgeführter Photovoltaik- 
Tracker.

68

Weitere Programme



Im Berichtsjahr bewilligte das LFI im 
Auftrag des Landwirtschaft- und Um- 
weltministeriums ein Vorhaben zur 
Errichtung und zum Betrieb des „Lan- 
deszentrums für erneuerbare Energien – 
Leea“ in Neustrelitz. Die hier vorgesehe- 
ne Bündelung zahlreicher Aktivitäten 
auf dem Gebiet der erneuerbaren Ener-
gien in Mecklenburg-Vorpommern wird 
bereits durch die Akzentsetzung bei der
Errichtung des Baukörpers von der Bio-
massenutzung bis zur Photovoltaikin- 
stallation demonstriert. Dieses Vorhaben 
wird, gemeinsam mit der Anwendung 
der Klimaschutzförderrichtlinie des 
Wirtschaftsministeriums, aus beiden 
Ressortbereichen gefördert.

9.2	 Gesundheitswirtschaft

Die Förderung von Vorhaben der Gesund- 
heitswirtschaft erfolgte auch in 2010 in 
enger Abstimmung mit dem Wirtschafts- 
ministerium M-V. Ein wesentliches Ele-
ment der Tätigkeiten war, wie bereits im 
Vorjahr, die Förderung der inzwischen 
6. Nationalen Branchenkonferenz Ge- 
sundheitswirtschaft unter dem Titel 
„Gesundheitswirtschaft: krisenfest durch 
Qualität und zukunftssicher durch Inno- 
vation“. Nach der durch das LFI reali-
sierten erfolgreichen Förderung der sieg-
reichen Projektideen aus dem I. und II. 
Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft 
initiierte das Wirtschaftsministerium in 
2010 einen III. Ideenwettbewerb. Dieser 
Wettbewerb stand unter dem Thema 
„Sektorübergreifende Wertschöpfungs-
ketten durch Innovation im Gesundheits- 

tourismus“. Die Gewinner des Wettbe-
werbs wurden vom Landesförderinstitut 
intensiv beraten, so dass in Kürze mit 
der Bewilligung von sechs weiteren Pro-
jektanträgen zu rechnen ist. Insgesamt 
drei neue Vorhaben konnten bereits mit 
einer Zuwendung unterstützt werden. 
Mit den Neubewilligungen in Höhe von 
0,35 Mio. Euro wurden so in der Ge- 
sundheitswirtschaft bereits 2,0 Mio. Euro 
an Fördermitteln ausgereicht. Der Aus-
zahlungsstand erreichte in 2010 ein 
Niveau von etwa 1,4 Mio. Euro.

Die begleitenden Tätigkeiten im Rahmen 
der Bearbeitung von Auszahlungsan-
trägen sowie insbesondere bei der Beglei- 
tung von Projektänderungen erfordern 
einen hohen Kapazitätseinsatz. Vor  
allem die kreativen Projektansätze und 
die daraus resultierende Vielschichtig-
keit der zu koordinierenden und regu-
lierenden Sachverhalte erfordern eine 
intensive Befassung.

Neben dem für 2011 vorgesehenen 
Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft 
wird zudem der zu erwartende Master-
plan Gesundheitswirtschaft die Basis  
für weitere neue Projektideen bilden.

Die Umsetzung der dem Landesförder-
institut vom Wirtschaftsministerium 
übertragenen Aufgabe der Ausführung 
des Zahlungsverkehrs an die BioCon
Valley GmbH im Rahmen der EFRE-Prio- 
rität „Koordinierung von Maßnahmen 
der Gesundheitswirtschaft“ erfolgte 
quartalsweise. Hier wird auf Basis der 
Prüffeststellung und der Auszahlungs-
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anordnung des Wirtschaftsministeriums 
die vorhabenbegleitende Entgeltzahlung 
technisch abgewickelt und für den EFRE 
wirksam erfasst.

9.3 INTERREG IV A

Im Rahmen der Programmumsetzung 
der EU-Gemeinschaftsinitative INTER- 
REG IV A, Ziel 3 „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit – Grenzübergreifende 
Zusammenarbeit“ der Länder Mecklen-
burg-Vorpommern/Brandenburg und 
der Republik Polen (Wojewodschaft 
Zachodniopomorskie) 2007 bis 2013 
wurden im Berichtszeitraum 28 grenz-
übergreifende Projekte mit einer För-
dersumme von insgesamt 65,8 Mio.
Euro bewilligt. Zu den herausragenden 
deutsch-polnischen Projekten gehört  
die „Grenzüberschreitende Promenade 
zwischen Świnoujście und Heringsdorf“ 
auf der Insel Usedom. Unter Einbezie-
hung des neuen Abschnittes entsteht die 
längste europäische Strandpromenade 
und Flaniermeile. Insgesamt ist die  
Promenade nach ihrer Fertigstellung 
von Bansin bis nach Swinemünde zwölf 
Kilometer lang. Auf Höhe der deutsch-
polnischen Grenzüberquerung, dem 
ehemaligen Kontrollstreifen, wird eine 
Aussichtsplattform als Begegnungs- 
und Erinnerungsstätte errichtet. Dieses 
Projekt wird mit 3,14 Mio. Euro aus 
dem Fonds für regionale Entwicklung 
gefördert. 

Insgesamt wurde das Programm INTER- 
REG IV A im Fördergebiet sehr gut an- 

genommen, so dass viele weitere grenz- 
übergreifende Projekte mit teilweise bis 
zu 14 Projektpartnern verwirklicht wer- 
den können. Im Grenzraum Mecklen-
burg-Vorpommern, Brandenburg und 
Polen konnten dank der gemeinsamen 
Zusammenarbeit neue Straßen, Brücken 
und Rad- und Wasserwege entstehen, der 
Naturtourismus weiter entwickelt wer-
den sowie Bildungseinrichtungen und 
viele soziale Projekte gefördert werden. 
Im Rahmen der Programmumsetzung 
fielen dabei im LFI neben der Aufgabe 
der Bewilligung und Auszahlung von 
EFRE-Mitteln die Erstellung eines Hand- 
buches für die Begünstigten, Abstim- 
mungen mit dem Wojewodschaftsamt 
der Wojewodschaft Zachodniopomors-
kie bezüglich der Zusammenarbeit  
sowie Übersetzungsleistungen und die 
Kommunikation mit polnischen Pro-
grammpartnern an. 

Im Jahr 2010 setzte das LFI die Sekre- 
tariatsfunktion des Programms um  
und leitete die Außenstelle des Gemein- 
samen Technischen Sekretariates (GTS) 
in Löcknitz. Als Dienstleister der Ge-
meinsamen Verwaltungsbehörde und 
der Bescheinigungsbehörde übernahm 
es zusätzlich die Aufgaben der Pro-
grammbegleitung und des Monito-
rings mit Hilfe des Datenbanksystems 
efREporter IV. Im Rahmen der abschlie- 
ßenden Arbeiten des vorherigen Pro- 
gramms INTERREG III A (Förderperiode 
2000 bis 2006) wurde der endgültige Ab- 
schlussbericht an die EU-Kommission 
verfasst sowie der Abschlusszahlungs-
antrag erstellt. 
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9.4 Verbesserung der elektro- 
nischen Verwaltung

Programmziel und Inhalt

Im Rahmen der Richtlinie zur Verbes- 
serung der elektronischen Verwaltung 
für Bevölkerung und Unternehmen  
in Mecklenburg-Vorpommern gewährt 
das Land mit Unterstützung des Euro- 
päischen Fonds für Regionale Entwick- 
lung (EFRE) Zuwendungen an Gemein- 
den, Ämter, Landkreise, kreisfreie Städte, 
einschlägig aktive Zweckverbände und 
die kommunalen Landesverbände in 
diesem Bundesland. 
Ziel der Förderung ist die Verbesserung 
des Zugangs für Bevölkerung und 
Unternehmen zu öffentlichen Dienst-
leistungen durch den Einsatz moderner 
Informations- und Kommunikations- 
technologie. Gefördert werden solche 
neu einzuführenden Projekte der elek-
tronischen Verwaltung, die dazu bei-
tragen, den Nutzen des Internets und 
von Online-Verwaltungsverfahren zu 
verbessern. Dazu gehören z. B.

-	 die Schaffung von Diensten mit dem 
Ziel der elektronischen Abwicklung 
von Verwaltungsvorgängen,

-	 Entwicklung und Einführung von 
Methoden und Modellen der Trans-
aktionsabwicklung und Integration 
bei Berücksichtigung von Daten-
sicherheit und Datenschutz,

-	 Vorhaben zur Entwicklung von In- 
formations- und Kommunikations-
rahmenbedingungen, Methoden, 
Modellen und Instrumenten der 
elektronischen Verwaltung,

-	 Aufbau von integrierenden Infor- 
mationsdiensten und Onlinever-
waltungsverfahren,

-	 Maßnahmen zum Aufbau der 
Kommunikationsinfrastruktur 
unter dem Gesichtspunkt der 
Serviceorientierung.

Bewilligungsergebnisse und 
Auszahlungsvolumen

Im Berichtsjahr wurden 7 Hauptanträge 
mit einem Antragsvolumen von mehr 
als 2,47 Mio. Euro gestellt. Im gleichen 
Zeitraum konnten 7 vollständige/prüf- 
fähige Anträge vom LFI bewilligt wer- 
den; das Bewilligungsvolumen beläuft 
sich auf rund 2,24 Mio. Euro. Förder-
mittel in Höhe von rund 211,68 TEUR 
wurden in 8 Zahlungsvorgängen aus- 
gereicht. Es wurden rund 300 Geschäfts-
vorfälle im Berichtszeitraum bearbeitet.

9.5 Wirtschaftliche Filmförderung

Die wirtschaftliche Filmförderung in 
Mecklenburg-Vorpommern hat zum 
Ziel, Wertschöpfung in der Wirtschaft 
im Land durch direkte Umsätze zu ge-
nerieren und Einkommen zu schaffen. 
Mit Hilfe wirtschaftlicher Anreize sollen 
Filmproduktionen im Land unterstützt 
und Drehstandorte vermarktet werden. 
Da Filme und Dokumentationen zudem 
ideale Werbeträger darstellen, können 
sie über Landesgrenzen hinweg einen 
wichtigen Beitrag zur Erhöhung des  
Bekanntheitsgrades sowie zur Image-
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verbesserung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern leisten. 
Im Jahr 2010 wurden Filmvorhaben  
mit einem Mittelvolumen in Höhe von 
576,4 TEUR über die wirtschaftliche 
Filmförderung bezuschusst, darunter die 
zweitteilige Dokumentationsreihe „DDR 
ahoi“ über die Geschichte der ostdeut-
schen Seefahrt. International für Auf- 
sehen gesorgt hat der Roman Polanski-
Film „Ghost“ mit Ewan McGregor und 
Pierce Brosnan in den Hauptrollen, der 
bereits im Vorjahr gefördert wurde und 
2010 in deutschen Kinos angelaufen ist. 
Ebenso erfolgreich war die Film-Doku-
mentation „Luise – Königin der Herzen“ 
über die Preußische Königin Luise aus 
dem Haus Mecklenburg-Strelitz, die 
dank Förderung 2010 im Fernsehen  
gezeigt werden konnte. 
Ein weiteres Filmprojekt, das dank der 
wirtschaftlichen Filmförderung reali-
siert werden konnte und die Regionen-  
sowie die Naturvielfalt in Mecklenburg-
Vorpommern präsentiert, war die 10-tei-
lige Doku-Reihe „Deutschlands Küsten“. 
In drei Folgen begab sich das Filmteam 
auf eine Reise entlang der Küste unseres 
Bundeslandes und stellte neben interes-
santen Schauplätzen die dort wirkenden 
Menschen mit ihren Eigenheiten dar. 
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			   31.12.2009

	 Euro	 Euro	 TEUR

1. Barreserve		  3.531,73	 2

2. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig	 67.682.587,58		  111.659

b) andere Forderungen	 15.204.245,27		  80

		  82.886.832,85	 111.739

3. Forderungen an Kunden		  2.415.283.788,67	 2.423.270

4. Immaterielle Anlagewerte		  24.518,00	 39

5. Sachanlagen		  231.555,07	 251

6. Sonstige Vermögensgegenstände		  3.931.301,07	 4.667

Summe der Aktiva		  2.502.361.527,39	 2.539.968

Aktivseite
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Passivseite

Eventualverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus im Auftrage des

Landes Mecklenburg-Vorpommern

bewilligten bzw. übernommenen Bürgschaften	 1.517.272,77	 1.576

			   31.12.2009

	 Euro	 Euro	 TEUR

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig	 546.767,43		  573

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	 423.558.883,29		  417.167

		  424.105.650,72	 417.740

2. Andere Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) täglich fällig 	 89.601.758,09		  79.560

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	 1.974.986.055,26		  2.030.197

		  2.064.587.813,35	 2.109.757

3. Sonstige Verbindlichkeiten		  3.830.302,18	 3.704

4. Rechnungsabgrenzungsposten		  66.984,21	 159

5. Andere Rückstellungen		  8.836.747,59	 7.029

6. Rücklage		  934.029,34	 1.579

Summe der Passiva		  2.502.361.527,39	 2.539.968
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Aufwendungen

	 Euro	 Euro	 Euro	 Euro	 2009 

					     TEUR

1. Zinsaufwendungen				    64.625.949,23	 66.903

darunter: 

durchlaufende Zinsen	 48.866.463,26				    (50.185)

2. Allgemeine Verwaltungs- 

aufwendungen

a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter		  12.760.747,31			   12.268

ab) Soziale Abgaben und  

Aufwendungen für Alters- 

versorgung und für Unter- 

stützung		  1.913.662,79			   3.958

darunter:			   14.674.410,10		  16.226

für Altersversorgung	 -129.733,96				    (1.606)

b) andere Verwaltungsauf-			   3.928.767,00		  3.745 

wendungen 				    18.603.177,10	 19.971

3. Abschreibungen und Wert- 

berichtigungen auf immateri- 

elle Anlagewerte und Sach- 

anlagen				    130.206,11	 150

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				    1.849.787,98	 695

darunter:

Zuführung zum Kommunalen

Aufbaufond	 85.203,50				    (219)

5. Außerordentliche Auf-

wendungen				    3.024.597,00	 0

6. Jahresüberschuss				    0,00	 855

Summe der Aufwendungen				    88.233.717,42	 88.574

Zuschüsse und sonstige				    302.518.007,92	 301.099
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Erträge

		  Euro		  Euro	 2009 

					     TEUR

1. Zinserträge aus Kredit- und Geldmarktgeschäften			   48.917.950,23	 50.246

2. Provisionserträge				    8.454.024,35	 8.939

3.Sonstige betriebliche Erträge				    30.210.472,51	 29.389

darunter:

andere Erstattungen		  15.759.485,97			   (16.718)

4. Außerordentliche Erträge				    6.475,00	 0

5. Jahresfehlbetrag				    644.795,33	 0

Summe der Erträge				    88.233.717,42	 88.574

Inanspruchnahme der Fonds für Zuschüsse und sonstige		  302.518.007,92	 301.099

Jahresüberschuss

		    		  Euro	 2009 

					     TEUR

1. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				    -644.795,33	 855

2. Einstellung in die Rücklage gem. § 16 Abs. 1 Treuhandvertrag		  0,00	 855

3. Entnahme aus Rücklage gem. § 15 Abs. 2 Treuhandvertrag		  644.795,33	 0

4. Bilanzgewinn				    0,00	 0



Anhang des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern
– Geschäftsbereich der Norddeutschen Landesbank Girozentrale –
Schwerin für das Geschäftsjahr 2010
			 
						    
1. Grundlagen zur Aufstellung des Jahresabschlusses

Das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern – nachfolgend „Landesförder-
institut“ oder „LFI“ genannt – ist ein rechtlich unselbstständiger Geschäftsbereich 
der NORD/LB, der jedoch in seiner Aufgabenstellung selbstständig und dement- 
sprechend betriebswirtschaftlich, organisatorisch und personell von der NORD/LB 
getrennt ist. Demgemäß stellt das Landesförderinstitut einen eigenen Jahresabschluss 
auf; er wird in den Jahresabschluss der NORD/LB einbezogen.

Der Jahresabschluss des Landesförderinstituts wird nach den Vorschriften des Han
delsgesetzbuchs (HGB) und der Verordnung über die Rechnungslegung der Kredit- 
institute und Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) aufgestellt, sofern die 
Regelungen des Treuhandvertrags und institutsspezifische Besonderheiten keine 
davon abweichende Bilanzierung oder Bewertung erfordern.
Das LFI-MV tätigt keine Fremdwährungsgeschäfte. Es ist lt. § 5 KStG von der Körper- 
schaftssteuer und lt. § 3 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Die jeweils angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind in den Ab- 
schnitten Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den Angaben 
und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung angegeben.

Aus Gründen der Bilanzklarheit und Übersichtlichkeit wurden in der Gliederung 
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber dem amtlichen Form-
blatt die Leerpositionen ausgelassen.

Neben den erforderlichen Angaben im Anhang aufgrund der besonderen Gegeben-
heiten des Landesförderinstituts werden zu folgenden Posten die Gesamtbeträge 
genannt: Zweckgebundene Mittel, Verbindlichkeiten aus Zinsen und Tilgungen, 
„Durchlaufende Zinsen“ sowie Zinserträge aus verfügbaren und weitergeleiteten 
zweckgebundenen Mitteln.

Die vom LFI verwalteten rechtlich unselbstständigen Sondervermögen des Landes 
unter der Bezeichnung „Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern“ 
und „Sondervermögen Wohnraumförderung“ werden aktivisch und passivisch in 
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gleicher Höhe ausgewiesen. Die Zugehörigkeit der Fonds ist in den nachfolgenden 
Erläuterungen bei den Bilanzposten, unter denen der Ausweis erfolgt, angegeben.

2. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und der Schulden wird nach den Bewer- 
tungsvorschriften der §§ 252 ff. HGB vorgenommen, sofern nicht die Sondervor- 
schriften des § 340e HGB zur Anwendung kommen, mit der Besonderheit, dass es 
sich im Wesentlichen um für das Land Mecklenburg-Vorpommern verwaltetes
Treuhandvermögen bzw. um Treuhandverbindlichkeiten handelt und Ausfallrisiken 
von den Treugebern bzw. von der NORD/LB (Mittelstandskreditprogramm) zu  
tragen sind. 

Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden werden zum Nennwert bilanziert. 
Soweit bei Darlehen und anderen Forderungen Unterschiedsbeträge zwischen 
Nennbeträgen und Auszahlungsbeträgen bestehen, die Zinscharakter haben, wer-
den in Anlehnung an § 340e Abs. 2 HGB Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. 
Des Weiteren werden unverzinsliche und niedrig verzinsliche Forderungen nicht 
abgezinst. Die fälligen und rückständigen Tilgungen werden den entsprechenden 
Forderungen an Kreditinstitute und Forderungen an Kunden hinzugerechnet. 
Ebenso wurden anteilige, fällige und rückständige Zinsen und Verwaltungskosten-
beiträge ermittelt und den entsprechenden Posten zugeordnet. 

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die unter den Sachanlagen ausge- 
wiesene Betriebs- und Geschäftsausstattung sind zu Anschaffungskosten, vermindert 
um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- 
instituten und Kunden werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert. 

Die Abgrenzung der Bearbeitungsentgelte und Verwaltungskostenbeiträge unter 
den passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt entsprechend der Laufzeit der 
Fördermaßnahmen. 

Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. 
Die Pensionsrückstellungen für die beim LFI tätigen Mitarbeiter sowie Ruhegehalts-
empfänger, die sämtlich Angestellte der NORD/LB sind bzw. waren, werden nicht 
in der Bilanz des LFI, sondern in der Bilanz der NORD/LB passiviert.
Diese Pensionsverpflichtungen werden in der NORD/LB mit einem Anwartschafts-
barwertverfahren, der Projected-Unit-Credit-Methode, bewertet. Bei diesem Verfah- 
ren werden die am Stichtag laufenden Renten und der auf die bisherige Dienstzeit 
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entfallende (so genannte erdiente) Teil der Anwartschaften bewertet. Zusätzlich 
berücksichtigt werden die hierauf entfallenden, künftig zu erwartenden Erhöhungen 
durch Gehaltssteigerungen oder Rentenanpassungen. Der Barwert der Verpflich- 
tung (DBO) wird ermittelt, indem die erwarteten zukünftigen Versorgungsleistungen 
(der Erfüllungsbetrag im Sinne von § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB) gemäß § 253 Abs. 2 
Satz 1 HGB mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre 
abgezinst wird. Dabei wird von der Vereinfachungsregelung nach § 253 Abs. 2  
Satz 2 HGB Gebrauch gemacht und pauschal der Zinssatz für eine Restlaufzeit von 
15 Jahren angesetzt. 
Aufgrund des Überganges des Landesförderinstitutes Mecklenburg-Vorpommern  
im Geschäftsjahr 2010 auf die Rechnungslegung des Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetzes (BilMoG) betrug zum 01.01.2010 der Barwert der Pensionsverpflichtung 
nach BilMoG EUR 17.725.888,00. Dieser Wert liegt um  EUR  6.779.835,00 oberhalb 
des Verpflichtungswertes nach altem HGB. Der Unterschiedsbetrag kann auf 15 
Jahre verteilt zugeführt werden. Das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern 
hat sich entschieden, im Jahr 2010 EUR 451.989,00 dieses Unterschiedsbetrages als 
außerordentlichen Aufwand zu erfassen. Damit wurde eine Verpflichtung in Höhe 
von EUR 6.327.846,00 nicht bilanziert. Die Zuführungen zur Rückstellung bis zum 
31.12.2010 betragen EUR 12.022.370,00.
Die Vorjahreswerte wurden nach dem bisher geltenden HGB ermittelt und mit dem 
Übergang auf das BilMoG nicht angepasst. Deshalb stimmt der Verpflichtungswert 
zum Ende des Jahres 2009 nicht mit dem Verpflichtungswert zu Beginn des Jahres 
2010 überein.
Bei der Ermittlung der Pensionsverpflichtungen  wurden folgende Annahmen ver-
wendet:

Die Bewertung der Pensionsrückstellung des LFI Mecklenburg-Vorpommern erfolgte 
auf Basis der „Richttafeln 2005 G“ von Klaus Heubeck.
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	 2010	 2009	 2009

		  (in TEUR)	 (bisheriges HGB)

Rechnungszins	 5,17 %	 5,25 %	 6,00 %

Gehaltssteigerungen	 2,00 % p.a.	 2,00 % p.a.	 0,00 % p.a.

Rentensteigerungen

davon:

bei Tarifangestellten	 2,75 %	 2,75 %	 0,00 %

bei Vertragsangestellten	 2,87 %	 2,87 %	 0,00 %

Mindestzuwachs b. Vers.bezügen	 1,00 %	 1,00 % 	 1,00 %

Fluktuation	 3,00 %	 3,00 %	 Pauschal durch

			   Finanzierungsbeginn

			    gemäß § 6a EStG



3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung erfolgen entsprechend der Reihenfolge der Ausweis-
positionen:

3.1 Aktiva 81

	 31.12.2010	 31.12.2009

	 TEUR	 TEUR

	 82.887	 111.739

a) täglich fällig	 67.683	 111.659

davon		

-	 Kommunaler Aufbaufonds	 374	 452

-	 Sondervermögen Wohnraumförderung	 7.572	 15.304

b) andere Forderungen	 15.204	 80

darunter mit einer Restlaufzeit von			 

-	 bis 3 Monaten	 15.127	 0

-	 mehr als 3 Monaten bis 1 Jahr	 0	 1

-	 mehr als 1 Jahr bis 5 Jahren	 0	 12

-	 mehr als 5 Jahren	 77	 67

davon			 

-	 Sondervermögen Wohnraumförderung	 15.127	 0

3.1.1 Forderungen an Kreditinstitute

	 31.12.2010	 31.12.2009

	 TEUR	 TEUR
	

	 2.415.284	 2.423.270

darunter mit einer Restlaufzeit von			 

-	 bis 3 Monaten	 187.467	 186.853

-	 mehr als 3 Monaten bis 1 Jahr	 61.705	 50.133

-	 mehr als 1 Jahr bis 5 Jahren	 403.442	 357.511

-	 mehr als 5 Jahren	 1.762.670	 1.828.774

davon

-	 Kommunaler Aufbaufonds	 639.006	 622.869	

3.1.2 Forderungen an Kunden



3.1.3 Immaterielle Anlagewerte

Es handelt sich hierbei um entgeltlich erworbene Nutzungsrechte an Software.

3.1.4 Sachanlagen

Bei Gegenständen des Sachanlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, 
werden entsprechend den steuerlichen Möglichkeiten die maximal anerkannten 
Abschreibungen geltend gemacht; geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr 
der Anschaffung voll abgeschrieben und im der Anschaffung folgenden Jahr als 
Abgang gezeigt.
Das LFI bildet beim Ausweis der Betriebs- und Geschäftsausstattung keine Sammel-
posten. Der Ausweis erfolgt einzeln.

Jahresabschluss 2010

82

	 Immaterielle	 Sachanlagen

	 Anlagewerte	

Anschaffungskosten Stand 01.01.2010	 200	 1.478

Zugänge	 8	 91

Abgänge	 0	 15

Abschreibungen kumuliert	 183	 1.322

Restbuchwert 31.12.2010	 25	 232

Restbuchwert 31.12.2009	 39	 251

Abschreibungen des Geschäftsjahres	 22	 108	

Anlagenspiegel (in TEUR)

Die Sachanlagen betreffen in voller Höhe Betriebs- und Geschäftsausstattung.

3.1.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Forderungen gegenüber dem Land Mecklen-
burg-Vorpommern (EUR 1,0 Mio.; Vorjahr: EUR 1,9 Mio.) sowie abgegrenzte Zinsen 
aus Zinsswapgeschäften (TEUR 45; Vorjahr: TEUR 48).

	 31.12.2010	 31.12.2009

	 TEUR	 TEUR

	 3.931	 4.668
davon

-	 Kommunaler Aufbaufonds	 45	 48



3.2 Passiva
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	 31.12.2010	 31.12.2009

	 TEUR	 TEUR

	 424.106	 417.740

a) täglich fällig	 547	 574

davon		

-	 Kommunaler Aufbaufonds	 529	 546

b) mit vereinbarter Laufzeit 

oder Kündigungsfrist	 423.559	 417.167

darunter mit einer Restlaufzeit von			 

-	 bis 3 Monaten	 107.518	 102.303

-	 mehr als 3 Monaten bis 1 Jahr	 17.637	 14.444

-	 mehr als 1 Jahr bis 5 Jahren	 106.498	 97.913

-	 mehr als 5 Jahren	 191.906	 202.507

davon

-	 Kommunaler Aufbaufonds	 387.305	 379.666

3.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

	 31.12.2010	 31.12.2009

	 TEUR	 TEUR

	 2.064.588	 2.109.757

a) täglich fällig	 89.602	 79.560

davon		

-	 Zweckgebundene Mittel	 55.069	 42.306

- Kommunaler Aufbaufonds	 3.462	 3.376

- Sondervermögen Wohnraumförderung	 22.699	 15.304

-	 Verbindlichkeiten aus Zinsen und Tilgungen	 25.744	 27.766

-	 übrige Verbindlichkeiten	 8.789	 9.488

b) mit vereinbarter Laufzeit  

oder Kündigungsfrist	 1.974.986	 2.030.197

darunter mit einer Restlaufzeit von			 

-	 bis 3 Monaten	 144.795	 143.160

-	 mehr als 3 Monaten bis 1 Jahr	 43.083	 39.835

-	 mehr als 1 Jahr bis 5 Jahren	 265.496	 262.020

-	 mehr als 5 Jahren	 1.521.612	 1.585.182

davon		

-	 Zweckgebundene Mittel	 1.974.986	 2.030.086

- Kommunaler Aufbaufonds	 255.844	 249.244

3.2.2 Andere Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	



3.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten

Darunter werden im Wesentlichen noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge 
(TEUR 3.393; Vorjahr: TEUR 3.344) ausgewiesen. Des Weiteren sind mit TEUR 215 
(Vorjahr: TEUR 238) Verbindlichkeiten aus anteiligen Zinsen für Zinsswaps aus-
gewiesen. 
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84 	 31.12.2010	 31.12.2009

	 TEUR	 TEUR

	 3.830	 3.704
davon

-	 Kommunaler Aufbaufonds	 215	 238

3.2.4 Rückstellungen

Für die von der NORD/LB übernommenen Aufgaben der Wirtschaftsförderung be-
steht zum 31.12.2010 eine Rückstellung für ausstehende Leistungsverpflichtungen 
in Höhe von EUR 2,3 Mio. Für darüber hinausgehende Verpflichtungen aus den 
übernommenen Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden keine Rückstellungen 
gebildet.



4. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und 
Verlustrechnung

4.1 Aufwendungen

4.1.1 Zinsaufwendungen

Der Posten umfasst neben den Refinanzierungsaufwendungen die an die Mittelgeber 
abzuführenden bzw. den entsprechenden Fördermitteln zuzuführenden Zinsrück-
flüsse.

85

	 2010	 2009

	 TEUR	 TEUR

Aufwendungen	 48.866	 50.185

davon		

-	 aus der Abführung des Zinsaufkommens	 32.610	 30.180

-	 Zuführung zu den zweckgebundenen

	 Mitteln der Fonds	 16.256	 20.005

Durchlaufende Zinsen

Derivative Geschäfte

Zur Zinsabsicherung gegenüber steigenden Zinsen hat das LFI Zinsswaps in Form 
von Micro Hedges (Sicherungsgeschäfte auf niedrigster Aggregationsstufe) mit 
einem Volumen von nom. EUR 33,7 Mio. mit einem inländischen Kreditinstitut 
abgeschlossen. Der Zeitraum der abgeschlossenen Zinsswaps beläuft sich auf die 
Jahre 1999 – 2020.
Diese Zinsswaps dienen zur Absicherung der Refinanzierung für den Kommunalen 
Aufbaufonds und bilden zusammen mit diesen Refinanzierungsmitteln eine zuläs- 
sige Bewertungseinheit. Die zur Absicherung von Zinsrisiken von Bilanzpositionen 
abgeschlossenen Derivate bleiben unbewertet. Die Erfolge aus Zinsaustauschver-
einbarungen werden als Regulativ der Refinanzierungskosten zusammen mit den 
Zinsaufwendungen aus den Grundgeschäften ausgewiesen; die Bestände werden 
jedoch getrennt geführt. Die Bewertung zum Jahresende nach der mark to market- 
Methode hat für diesen Bestand negative Marktwerte in Höhe von EUR 2,3 Mio. 
(Vorjahr: EUR 2,5 Mio.) ergeben. Der Marktwert kann sich durch Marktpreisschwan- 
kungen und durch andere Faktoren kurzfristig ändern. 



4.1.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der größte Posten ist der erstmals ausgewiesene Zinsaufwand für Personalrückstel-
lungen in Höhe von TEUR 1.166. Daneben ist mit TEUR 85 (Vorjahr: TEUR 219) die 
Zuführung zum Kommunalen Aufbaufonds zu nennen sowie mit TEUR 96 (Vorjahr: 
TEUR 88) die Ausbuchung offener Verwaltungskostenbeiträge.

4.1.3 Außerordentliche Aufwendungen

Als einziger Posten ist mit TEUR 3.025 (Vorjahr: TEUR 0) die Zuführung aus der 
Erstanwendung BilMoG ausgewiesen. Darunter mit TEUR 451 1/15 des Unterschieds- 
betrages der Pensionsverpflichtung zwischen HGB alt und HGB neu nach BilMoG 
und der gesamte Unterschiedsbetrag der Beihilfen mit TEUR 2.573 (Vorjahr: TEUR 0).

4.2 Erträge
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	 31.12.2010	 31.12.2009

	 TEUR	 TEUR

	 48.918	 50.246

davon		

-	 Zinserträge aus verfügbaren und weiter-

	 geleiteten zweckgebundenen Mitteln	 48.866	 50.185

4.2.1. Zinserträge aus Kredit- und Geldmarktgeschäften

4.2.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen (TEUR 28.532; Vorjahr: TEUR 28.406) aus 
Aufwands- und Zinserstattungen zusammen. 
Daneben werden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 210; Vorjahr: 
TEUR 194), der Verbrauch der Rückstellung für Leistungsverpflichtungen (TEUR 
1.020; Vorjahr TEUR 384) sowie Erträge aus der Verzinsung der Pensionsrückstellung 
bei der NORD/LB (TEUR 438; Vorjahr: TEUR 397) ausgewiesen.

4.2.3 Außerordentliche Erträge

Als einziger Posten ist mit TEUR 6 (Vorjahr: TEUR 0) der Ertrag aus der Erstanwendung 
BilMoG für Jubiläen ausgewiesen. 



5. Sonstige Angaben

5.1 Mitglieder der Geschäftsleitung und des Kuratoriums  
des Landesförderinstituts

5.1.1 Mitglieder der Geschäftsleitung
Roland R. J. Gießelbach, Bankdirektor 
Dieter Schuldt, Bankdirektor

5.1.2 Mitglieder des Kuratoriums
Vorsitzender:
Dr. Jost Mediger	
Staatssekretär, Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Stellvertretender Vorsitzender:
Hinrich Seidel	
Ministerialdirigent, Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Mitglieder:
Christian Schwabe
Ministerialdirigent, Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern 

Hubert Thorenz
Ministerialdirigent, Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern 

Hans-Heinrich Lappat	
Ministerialdirigent, Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern

Dieter Pälecke	
Ministerialrat, Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern 

Detlef Otte	
Ministerialdirigent (bis 05.08.2010),
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern
	
Thomas Jackl	
Ministerialrat (ab 06.08.2010),
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern
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Klaus-Dieter Frey	
Ministerialdirigent, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
Mecklenburg-Vorpommern

Hanns-Christoph Saur
Ministerialdirigent, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
Mecklenburg-Vorpommern

Dr. Jürgen Buchwald
Ministerialdirigent, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern

5.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Außerbilanzielle Geschäfte und finanzielle Verpflichtungen (z.B. aus bestehenden 
Mietverträgen), die weder in der Bilanz noch unter dem Strich ausgewiesen sind, 
sind für die Vermittlung der Finanzlage nicht notwendig bzw. für die Beurteilung 
der Finanzlage nur von untergeordneter Bedeutung. 

5.3 Bezüge des Kuratoriums

Die Bezüge des Kuratoriums in 2010 belaufen sich auf die vom LFI gezahlten Sit-
zungsgelder in Höhe von EUR 770,00. Pensionsverpflichtungen bestehen für diesen 
Personenkreis nicht.

5.4 Honorare für Abschlussprüfer

Das Gesamthonorar des zur freiwilligen Abschlussprüfung entsprechend § 317 HGB 
beauftragten Abschlussprüfers setzt sich wie folgt zusammen:
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Abschlussprüferhonorar	 2010	 2009

	 TEUR	 TEUR

Abschlussprüfungsleistungen	 32	 31

Sonstige Leistungen im Rahmen der Beratung	 -	 -

	 32	 31



5.5 Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Im Jahresdurchschnitt waren 252 Mitarbeiter, die sämtlich Angestellte der Nord-
deutschen Landesbank Girozentrale sind, für das Landesförderinstitut tätig. Die 
Mitarbeiterzahl ergibt sich wie folgt:
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	 2010 	 2009 

Männlich	 71	 71

Weiblich	 181	 175

	 252	 246

Schwerin, 28. Januar 2011

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern
– Geschäftsbereich der Norddeutschen Landesbank Girozentrale –

Gießelbach	 Schuldt



Bestätigungsvermerk

Unter der Bedingung, dass der Aufsichtsrat der NORD/LB auf Empfehlung des 
Kuratoriums die Entnahme des Jahresfehlbetrages aus der Rücklage gemäß § 15 
Abs. 2 Treuhandvertrag beschließt, erteilen wir zu dem Jahresabschluss folgenden 
Bestätigungsvermerk:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech- 
nung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung des Landesförderinsti-
tuts Mecklenburg-Vorpommern – Geschäftsbereich der Norddeutschen Landesbank 
Girozentrale –, Schwerin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-
gen des Treuhandvertrags liegen in der Verantwortung der Geschäftsleitung des 
Instituts. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs- 
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Instituts sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftslei-
tung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern  

Bestätigungsvermerk
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– Geschäftsbereich der Norddeutschen Landesbank Girozentrale –, Schwerin, den 
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Treuhandver-
trags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Instituts.“
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Hannover, 10. März 2011

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hultsch	 Greef
Wirtschaftsprüfer	 Wirtschaftsprüfer



Impressum

92

Herausgeber:
Landesförderinstitut
Mecklenburg-Vorpommern
Telefon:	 0385 6363-0
Fax: 0385 6363-1212
E-Mail: info@lfi-mv.de

Bildverzeichnis:

Titelseite:  © arsdigital.de – Fotolia.com

Alle sonstigen Bildrechte liegen beim LFI.

Gestaltung:
Turo Print GmbH, Schwerin
info@turoprint.de





Kontakt

Hauptsitz Schwerin
Werkstraße 213
19061 Schwerin
Telefon:	 0385 6363-0
Telefax:	 0385 6363-1212
www.lfi-mv.de
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